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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 43. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 

 

Montag, 8. Juni 2015, 16:00 Uhr, 

Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 

Tagesordnung I 

 

1. Einführung einer Stadtverordneten 

 

2. Mitteilungen 

 

3. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

4. Fragestunde 

 

5. Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum 

Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel 

(Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 

29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 

(Vierte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordnete Köpp und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1672 - *) 
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Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: Stadtverordneter Markl, 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Doose und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1681 - *) 
 

7. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/5 „Renthof“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1682 - *) 
 

8. Umstrukturierung der städtischen Museen 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: 

Stadtverordneter Dr. Hanemann 

- 101.17.1583 -  
 

9. Neuordnung der Museen der Stadt Kassel - Beteiligung der 

Stadtverordnetenversammlung herstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: 

Stadtverordneter Dr. von Rüden 

- 101.17.1602 -  
 

10. Mobilität für alle gewährleisten: Sozialticket jetzt 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordnete Renate Gaß 

- 101.17.1633 -  
 

11. Gesundheitsschutz durch Luftreinhaltung ernst nehmen 

- Kommunale Handlungsmöglichkeiten endlich nutzen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: 

Stadtverordneter Dr. Alekuzei 

- 101.17.1634 -  
 

12. Freies WLan vor städtischen Museen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: 

Stadtverordneter Dr. Rainer Hanemann 

- 101.17.1637 -  
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13. Handwerkerparken 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

- 101.17.1644 -  

 

14. Brötchentaste 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

- 101.17.1645 -  

 

15. Sporthalle Marbachshöhe 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Oberbrunner 

- 101.17.1650 -  

 

16. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordnetenvorsteherin Petra Friedrich 

- 101.17.1667 - und Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 

 

17. Arztfahrtberechtigung für den Innenstadtbereich 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

- 101.17.1680 -  

 

18. Schwerpunktkontrollen 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 

- 101.17.1686 -  

 

19. Solidarität mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Simon Aulepp 

- 101.17.1693 -  

 

20. Georg-Stock-Platz 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Sprafke 

- 101.17.1696 -  
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4 von 8 21. Sachstand zwischen Stadt Kassel und Kasseler Feuerwehrverein e. V. 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

- 101.17.1699 -  

 

 

Tagesordnung II (ohne Aussprache) 

 

22. Maßnahmen zur Verbesserung der sportmotorischen Fähigkeiten von 

Kindern 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 

Stadtverordnete Weber 

- 101.17.1596 -  

 

23. Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1624 - *) 

 

24. Entwicklungskonzept Wohnen erstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1632 - *) 

 

25. Nordtangente 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1635 - *) 

 

26. Standort B-Weg-Punkt-Bus 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 

Stadtverordnete Schwalm 

- 101.17.1636 -  

 

27. Studie zur Kostentransparenz im Verkehrssektor vorstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1638 - *) 
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28. Verbindungsweg zwischen Fuldauferweg und Auedamm 

Antrag des Behindertenbeirates 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1639 - *) 

 

29. Nordhessische Baugruppenbörse 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1640 - *) 

 

30. Friedrich-Ebert-Straße Umbau fortsetzen - Geld bereitstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Selbert 

- 101.17.1657 -  

 

31. Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1659 - *) 

 

32. Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung des Arbeitsmarktbudgets 

2015 – Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - Arbeitserprobung / 

Beschäftigung / Qualifizierung / beschäftigungsorientiertes 

Fallmanagement“ 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: 

Stadtverordnete Boczkowski und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Hartig 

- 101.17.1660 -  

 

33. Druselgrünzug im Bereich Augustinum als Grünfläche darstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1661 - *) 
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34. Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Oberbrunner 

- 101.17.1662 -  

 

35. Parkgebührenordnung 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dr. Hoppe 

- 101.17.1670 -  

 

36. KVG - Jahresticket für Senioren 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Schäfer 

- 101.17.1671 -  

 

37. Verordnung zur Änderung der Gefahrenabwehrverordnung über die 

Anleinpflicht für Hunde in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung -

KHVO-) in der Fassung vom 10.12.2012 (Erste Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1673 - *) 

 

38. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/5 

„Blücherstraße 22a“ (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1683 - *) 

 

39. documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH 

- Änderung des Gesellschaftsvertrages - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Selbert und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1684 - *) 
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40. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013 (Erste 

Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Oberbrunner und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1685 - *) 

 

41. Überprüfung Satzungen 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1687 - *) 

 

42. Überleitung des documenta Archivs zur documenta GmbH 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: 

Stadtverordneter Dr. Hanemann, 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dr. Hoppe und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1688 - *) 

 

43. Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1689 - *) 

 

44. Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel 

über ganztätige Angebote im Pakt für den Nachmittag 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 

Stadtverordnete Bergmann, 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dr. Schnell und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1690 - *) 

 

 



 

Einladung zur 43. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. Juni 2015 
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gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste 3/2015 - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Beig 

- 101.17.1692 -  

 

46. Durchführung der Deutschen Leichtathletik Meisterschaften 2016 in Kassel 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Trinczek 

- 101.17.1694 -  

 

47. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen 

Straßengesetzes für eine öffentliche Verkehrsfläche im Bereich 

Kellermannstraße / Fauststraße Gemarkung Wolfsanger, Flur 19, 

Flurstück 24/37 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1708 - *) 

 

48. Lichtinstallation an Denkmälern 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: N.N. 

- 101.17.1710 - *) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Petra Friedrich 

Stadtverordnetenvorsteherin 

 

 

 

 

*) Die Beschlussempfehlungen erhalten Sie am 8. Juni 2015 als Tischvorlage. 
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Niederschrift 

über die 43. öffentliche Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 

am Montag, 8. Juni 2015, 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 

 

 

 

Anwesend:  

 

Präsidium 

Petra Friedrich, Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Volker Zeidler, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, SPD 

Gabriele Jakat, Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Georg Lewandowski, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, CDU 

 

Stadtverordnete 

Dr. Rabani Alekuzei, Stadtverordneter, SPD 

Doğan Aydın, Stadtverordneter, SPD 

Anke Bergmann, Stadtverordnete, SPD 

Judith Boczkowski, Stadtverordnete, SPD 

Dietmar Bürger, Stadtverordneter, SPD 

Wolfgang Decker, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Manuel Eichler, Stadtverordneter, SPD 

Uwe Frankenberger, Stadtverordneter, SPD 

Helene Freund, Stadtverordnete, SPD 

Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter, SPD 

Hermann Hartig, Stadtverordneter, SPD 

Carsten Höhre, Stadtverordneter, SPD 

Esther Kalveram, Stadtverordnete, SPD 

Christian Knauf, Stadtverordneter, SPD 

Stefan Kurt Markl, Stadtverordneter, SPD 

Heidemarie Reimann, Stadtverordnete, SPD 

Enrico Schäfer, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Günther Schnell, Fraktionsvorsitzender, SPD 

Monika Sprafke, Stadtverordnete, SPD 

Norbert Sprafke, Stadtverordneter, SPD 

Harry Völler, Stadtverordneter, SPD 

Stephan Amtsberg, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Dieter Beig, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne 

Birgit Hengesbach-Knoop, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Christine Hesse, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Yasemin Ince, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dr. Andreas Jürgens, Stadtverordneter, B90/Grüne 
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Dorothee Köpp, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Anja Lipschik, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Boris Mijatovic, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Gernot Rönz, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Joachim Schleißing, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Karl Schöberl, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Helga Weber, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Bernd-Peter Doose, Stadtverordneter, CDU 

Norbert Hornemann, Stadtverordneter, CDU 

Dominique Kalb, Stadtverordneter, CDU 

Wolfram Kieselbach, Stadtverordneter, CDU 

Stefan Kortmann, Stadtverordneter, CDU 

Eva Kühne-Hörmann, Stadtverordnete, CDU 

Marcus Leitschuh, Stadtverordneter, CDU 

Bodo Schild, Stadtverordneter, CDU 

Jutta Schwalm, Stadtverordnete, CDU 

Waltraud Stähling-Dittmann, Stadtverordnete, CDU 

Brigitte Thiel, Stadtverordnete, CDU 

Birgit Trinczek, Stadtverordnete, CDU 

Dr. Jörg Westerburg, Stadtverordneter, CDU 

Dr. Norbert Wett, Fraktionsvorsitzender, CDU 

Simon Aulepp, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Renate Gaß, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Vera Katrin Kaufmann, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Axel Selbert, Fraktionsvorsitzender, Kasseler Linke 

Heinz Gunter Drubel, Stadtverordneter, FDP 

Frank Oberbrunner, Fraktionsvorsitzender, FDP 

Bernd W. Häfner, Fraktionsvorsitzender, FREIE WÄHLER 

Dr. Bernd Hoppe, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 

 

Ausländerbeirat 

Kamil Saygin, Vorsitzender des Ausländerbeirats 

 

Magistrat 

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 

Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 

Christian Geselle, Stadtrat, SPD 

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

Brigitte Bergholter, Stadträtin, SPD 

Thomas Flügge, Stadtrat, B90/Grüne 

Esther Haß, Stadträtin, SPD 

Barbara Herrmann-Kirchberg, Stadträtin, CDU 



 

Niederschrift über die 43. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 8. Juni 2015 

 

3 von 38  

 

Hendrik Jordan, Stadtrat, SPD 

Annett Martin, Stadträtin, B90/Grüne 

Hans-Jürgen Sandrock, Stadtrat, SPD 

Heinz Schmidt, Stadtrat, CDU 

Hajo Schuy, Stadtrat, SPD 

Dr. Marlis Wilde-Stockmeyer, Stadträtin, Kasseler Linke 

 

Schriftführung 

Nicole Eglin, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Andrea Herschelmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Jürgen Blutte, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, B90/Grüne 

Barbara Bogdon, Stadtverordnete, SPD 

Norbert Domes, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Ruth Fürsch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Olaf Petersen, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Dr. Michael von Rüden, Stadtverordneter, CDU 

Donald Strube, Stadtverordneter, parteilos 

Manfred Aul, Vorsitzender des Seniorenbeirates 

Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 

Martin Engels, Stadtrat, CDU 

Richard Schramm, Stadtrat, B90/Grüne 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 

28. Mai 2015 ordnungsgemäß einberufene 43. öffentliche Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung, begrüßt die Anwesenden und stellt die 

Beschlussfähigkeit fest. 

 

Weiterhin stellt sie fest, dass  

Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion 

Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion  

Fraktionsvorsitzender Oberbrunner, FDP-Fraktion  

Frau Eglin, Schriftführung und  

Frau Rittgarn, Hauptamt  

der Veröffentlichung von Film- und Tonaufnahmen ihrer Person nicht zustimmen. 

 

 

 

 



 

Niederschrift über die 43. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 8. Juni 2015 

 

4 von 38 Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Stadtverordnetenversammlung der 

Verstorbenen Sabine Kouril, Eduard Konze, Dieter Lindemann, Wolfgang von 

Zworowsky und dem Stadtältesten Werner Appel. 

 

Sabine Kouril ist am 22. Mai verstorben. Sie gehörte als Mitglied der Fraktion 

B90/Grüne der Stadtverordnetenversammlung von 1993 bis 1997 und dem 

Magistrat als ehrenamtliche Stadträtin von April bis August 1997 an. Von 1989 bis 

1993 engagierte sie sich im Ortsbeirat Vorderer Westen. 

Eduard Konze ist am 22. April verstorben. 

Er gehörte als Mitglied der CDU-Fraktion dem Ortsbeirat Vorderer Westen von 

1985 bis 1989 und von 2001 bis 2006 an. 

Dieter Lindemann ist am 1. Mai verstorben. 

Er gehörte der Stadtverordnetenversammlung als Mitglied der CDU-Fraktion von 

Januar 1984 bis März 1985 an. 

Wolfgang von Zworowsky ist am 14. Mai verstorben. 

Er gehörte der Stadtverordnetenversammlung als Mitglied der CDU-Fraktion von 

1960 bis 1964 an. Von 1958 bis 1976 engagierte er sich als Mitglied im Hessischen 

Landtag, davon 4 Jahre als dessen Vizepräsident. 

Stadtältester Werner Appel ist am 2. Juni verstorben. 

Er gehörte als Mitglied der SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung von 

1989 bis 1993 und dem Ortsbeirat Oberzwehren von 1985 bis 2011 an. Sein 

kommunalpolitisches Wirken wurde mit der Verleihung der Ehrenbezeichnung 

Stadtältester und der Stadtmedaille geehrt. 

Die Stadtverordnetenversammlung wird den Verstorbenen ein ehrendes Andenken 

bewahren. 

 

 

Zur Tagesordnung 

 

Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 

 

23. Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1624 - 

und 

31. Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1659 - 

Die Anträge wurden in der Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, 

Integration und Gleichstellung am 28. Mai wegen Beratungsbedarf abgesetzt. 

 

33. Druselgrünzug im Bereich Augustinum als Grünfläche darstellen 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1661 - 

und 
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 Antrag der FDP-Fraktion 

 - 101.17.1710 - 

Die Anträge wurden in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 

Mobilität und Verkehr am 3. Juni 2015 aus Zeitgründen nicht behandelt. 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich teilt mit, dass sie die Tagesordnungspunkte 

8. Umstrukturierung der städtischen Museen 

 Antrag der CDU-Fraktion 

 - 101.17.1583 - 

und 

9. Neuordnung der Museen der Stadt Kassel - Beteiligung der 

 Stadtverordnetenversammlung herstellen 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1602 - 

wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufrufen wird. 

 

 

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um den Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Eltern entlasten - 

Kitabeiträge erstatten, 101.17.1734. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  einstimmig 

Ablehnung:  -- 

Enthaltung:  -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag 

der Fraktion Kasseler Linke betr. Eltern entlasten - Kitabeiträge erstatten, 

101.17.1734, wird zugestimmt. 

 

 

Stadtverordneter Kalb, CDU-Fraktion, beantragt die Übernahme des 

Tagesordnungspunktes 

43. Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee 

 Vorlage des Magistrats 

 - 101.17.1689 - 

von der Tagesordnung II in die Tagesordnung I. 
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Zustimmung:  einstimmig 

Ablehnung:  -- 

Enthaltung:  -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Übernahme des Tagesordnungs-

punktes 43 betr. Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee, 

101.17.1689, in die Tagesordnung I wird zugestimmt. 

 

Vorsitzende Friedrich stellt fest, dass sie die Vorlage des Magistrats nach 

Tagesordnungspunkt 7 aufrufen wird. 

 

Fraktionsvorsitzender Dr. Wett, CDU-Fraktion, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um den Antrag der CDU-Fraktion betr. Rückerstattung 

Betreuungsentgelt, 101.17.1735. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  einstimmig 

Ablehnung:  -- 

Enthaltung:  -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag 

der CDU-Fraktion betr. Rückerstattung Betreuungsentgelt, 101.17.1735, 

wird zugestimmt. 

 

 

Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um den Antrag der CDU-Fraktion betr. Anerkennung des 

Feuerwehrvereins Kassel e. V.. 

Fraktionsvorsitzender Dr. Schnell, SPD-Fraktion, spricht dagegen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung:  SPD, B90/Grüne, FDP 

Enthaltung:  -- 

den 
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Beschluss 

 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag 

der CDU-Fraktion betr. Anerkennung des Feuerwehrvereins Kassel e. V., 

wird abgelehnt. 

 

 

Fraktionsvorsitzender Oberbrunner, FDP-Fraktion, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um den Antrag der FDP-Fraktion betr. Betreuungsgebühren und 

Verpflegungsentgelt in Kindertagesstätten, 101.17.1736. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  einstimmig 

Ablehnung:  -- 

Enthaltung:  -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag 

der FDP-Fraktion betr. Betreuungsgebühren und Verpflegungsentgelt in 

Kindertagesstätten, 101.17.1736, wird zugestimmt. 

 

 

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, beantragt wegen 

Sachzusammenhangs die gemeinsame Behandlung des Tagesordnungspunktes 

19. Solidarität mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1693 - 

mit den neu in die Tagesordnung aufgenommenen Anträgen betr. Rückerstattung 

Betreuungsentgelt. 

Fraktionsvorsitzender Beig, Fraktion B90/Grüne, spricht dagegen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung:  Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung:  SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung:  -- 

den 
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Der Geschäftsordnungsantrag auf gemeinsame Behandlung des 

Tagesordnungspunktes 19 betr. Solidarität mit den Beschäftigten im 

Sozial- und Erziehungsdienst, 101.17.1693, mit den neu Aufgenommen 

Anträgen betr. Rückerstattung Betreuungsentgelt, wird abgelehnt. 

 

 

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, beantragt die heutige 

Behandlung des Tagesordnungspunktes 

19. Solidarität mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1693 -. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung:  SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung:  CDU, FDP 

Enthaltung:  -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf heutige Behandlung des 

Tagesordnungspunktes 19 betr. Solidarität mit den Beschäftigten im 

Sozial- und Erziehungsdienst, 101.17.1693, wird zugestimmt. 

 

 

Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 

 

Tagesordnung  I 

 

1. Einführung einer Stadtverordneten 

 

Herr Thomas Koch hat sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung zum 

31. Mai 2015 niedergelegt. Entsprechend dem Wahlvorschlag der B90/Grüne ist 

am 1. Juni als nächste gewählte Bewerberin Frau Yasemin Ince in die 

Stadtverordnetenversammlung nachgerückt. 

 

 

2. Mitteilungen 

 

Es liegen keine Mitteilungen vor. 
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3. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt den Beschluss des Ortsbeirates 

Wesertor vom 28. April 2015 betr. Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 

Quartier (BIWAQ), bekannt. 

Den Fraktionen liegt ein entsprechender Auszug aus der Niederschrift vor. 

 

 

4. Fragestunde 

 

Die Fragen Nr. 465 bis 479 sind beantwortet. 

 

Auf Nachfrage von Herrn Kortmann, CDU-Fraktion, zur Frage Nr. 471, wieviel der 

entstandenen Kosten durch Graffiti-Schmierereien von den Verursachern 

zurückgeholt werden konnten, sagt Stadtbaurat Nolda zu diese Zahlen 

nachzureichen. 

 

Auf Nachfrage von Fraktionsvorsitzenden Häfner, Fraktion Demokratie 

erneuern/Freie Wähler, zur Frage Nr. 472, ob für das Plakatieren von z. B. Sozialen 

Projekten, weniger Gebühren oder sogar gar keine verlangt werden, sagt Stadtrat 

Geselle zu dies zu prüfen und nachzureichen. 

 

 

5. Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum 

Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel 

(Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 

29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 

(Vierte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1672 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Aufhebung der 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher 

Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-

Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der 

Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) in der aus der 

Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 
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27. Mai 2015 diese Vorlage beraten und ihr zugestimmt hat. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 

Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im 

Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 

30.06.1980 und zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der Fassung der Dritten 

Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung),101.17.1672, wird zugestimmt. 

 

 

6. Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1681 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Erbbaurechtskaufvertrag (Anlage 1) hinsichtlich des im Grundbuch des 

Amtsgerichts Kassel, Blatt 17253, verzeichneten Erbbaurechtes an dem 

Grundstück Kassel, Blatt 7028, lfd. Nr. 196 des Bestandsverzeichnisses, 

Gemarkung Kassel, Flur 5, Flurstück 210/7, Gebäude- und Freifläche, 

Friedrichsplatz, 6.759 m², eingetragen in Abteilung II/36, wird nach 

Maßgabe des beigefügten Entwurfs zugestimmt. 

 

2. Dem Nachtrag II zum Pachtvertrag zur Betreibung von Parkhäusern vom 

20.03.1996 zwischen der Stadt Kassel und der Parkhausgesellschaft der 

Stadt Kassel mbH wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs (Anlage 2) 

zugestimmt. 

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse zu Ziffer 

1 und 2 notwendigen Erklärungen in der jeweils gebotenen rechtlichen 

Form abzugeben und etwaige erforderliche redaktionelle Änderungen 

vorzunehmen. 
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Stadtverordneten und nehmen Stellung zu den Redebeiträgen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt, 

101.17.1681, wird zugestimmt. 

 

 

7. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/5 „Renthof“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1682 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/5 „Renthof“ wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.  

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/5 „Renthof“ wird nach § 10 

Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Stadtbaurat Nolda beantwortet die Fragen und nimmt Stellung zu den 

Diskussionsbeiträgen der Stadtverordneten. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/5 „Renthof“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung),101.17.1682, 

wird zugestimmt. 
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43. Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1689 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Auf der Grundlage der in der Anlage 2 beigefügten Vorhabenbeschreibung 

folgt die Stadt Kassel dem Projektaufruf 2015 des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mit einem Antrag zur 

Aufnahme in das Bundesprogramm - Förderung von Investitionen in nationale 

Projekte des Städtebaus -.“ 

 

 

 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

In der Vorhabenbeschreibung, Anlage 2, Ziffer 4. Projektauswahl, werden die 

letzten zwei Sätze auf der Seite 2 wie folgt geändert: 

 

Wie der Rathenauplatz umgebaut wird, ist das Ergebnis des weiteren 

Planungsprozesses. (Eine Verlegung der Haltestelle in den Randbereich wird 

nicht vorgenommen). 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1), 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: Kasseler Linke 

Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag des Magistrats betr. 

Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee, 101.17.1689, wird 

zugestimmt. 
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 Änderungsantrag der CDU-Fraktion 3. Juni 2015 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

In der Tabelle zu Ziffer 4. Projektauswahl der Vorhabenbeschreibung, Anlage 2, 

wird die laufende Nr. 15. betr. Umbau mittlerer Alleebereich (zweispurig) Borde, 

Nebenanlagen –m2 gestrichen. 

 

Der im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr am 3. Juni 2015 

eingebrachte Änderungsantrag der CDU-Fraktion wird von Stadtverordneten 

Kalb, CDU-Fraktion, für die Antrag stellende Fraktion zurückgezogen. 

 

 

Stadtverordneter Kalb, CDU-Fraktion, bringt folgenden neuen Änderungsantrag 

ein. 

 

 Änderungsantrag der CDU-Fraktion vom 8. Juni 2015 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der letzte Absatz der Vorhabenbeschreibung, Anlage 2, Ziffer 4 Projektauswahl, 

wird um folgenden Satz ergänzt: 

 

„Ein Leistungsmindernder Umbau der Wilhelmshöher Allee durch Wegfall von 

Fahrspuren findet nicht statt.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Antrag des Magistrats betr. 

Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee, 101.17.1689, wird 

abgelehnt. 
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Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Auf der Grundlage der in der Anlage 2 beigefügten Vorhabenbeschreibung 

folgt die Stadt Kassel dem Projektaufruf 2015 des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mit einem Antrag zur 

Aufnahme in das Bundesprogramm - Förderung von Investitionen in nationale 

Projekte des Städtebaus - in der im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität 

und Verkehr am 3. Juni 2015 erarbeiteten Fassung.“ 

 

Erarbeitete Fassung vom 3. Juni 2015 zu Anlage 2, Ziffer 4. Projektauswahl,  

Seite 2, letzter Absatz: „Wie der Rathenauplatz umgebaut wird, ist das Ergebnis 

des weiteren Planungsprozesses. (Eine Verlegung der Haltestelle in den 

Randbereich wird nicht vorgenommen).“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne 

Ablehnung: CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Dem durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee, 101.17.1689, wird 

zugestimmt. 

 

Die Tagesordnungspunkte 7.1 bis 7.3 werden wegen Sachzusammenhangs 

gemeinsam zur Beratung aufgerufen. Die Abstimmung erfolgt getrennt. 

 

7.1 Eltern entlasten - Kitabeiträge erstatten! 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1734 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadt Kassel erstattet den betroffenen Eltern die ohne Gegenleistung 

gezahlten Betreuungskostenbeiträge und Verpflegungskostenbeiträge für die 

Streiktage seit dem 19.03.2015 bis zum Ende der Tarifauseinandersetzung. 
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Personalkosten nicht durch Gebührenerhöhung auf die Eltern abwälzen.  

 

Der Magistrat setzt sich gegenüber Bund und Land für eine höhere Finanzierung 

des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes ein. 

 

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag für seine 

Fraktion. Im Rahmen der Diskussion beantragt Fraktionsvorsitzender Selbert die 

absatzweise Abstimmung des Antrages. 

 

Absatzweise Abstimmung 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Absatz 1 des Antrages der Fraktion Kasseler Linke betr. Eltern entlasten - 

Kitabeiträge erstatten!, 101.17.1734, wird abgelehnt. 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1), 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

den  

 

Beschluss 
 

Absatz 2 des Antrages der Fraktion Kasseler Linke betr. Eltern entlasten - 

Kitabeiträge erstatten!, 101.17.1734, wird abgelehnt. 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung:  

den  
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Absatz 3 des Antrages der Fraktion Kasseler Linke betr. Eltern entlasten - 

Kitabeiträge erstatten!, 101.17.1734, wird abgelehnt. 

 

 

7.2 Rückerstattung Betreuungsentgelt 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1735 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, alle Möglichkeiten zu prüfen, inwieweit den 

Eltern, die für die Betreuung und Verpflegung ihrer Kinder in städtischen Kitas 

und Betreuungseinrichtungen Entgelte entrichtet haben, diese Entgelte für die 

Tage, an denen die Betreuungseinrichtungen streikbedingt geschlossen wurden, 

zurückerstattet werden können. 

 

Fraktionsvorsitzender Dr. Wett, CDU-Fraktion, begründet den Antrag seiner 

Fraktion. 

 

 

Im Rahmen der Diskussion übernimmt die CDU-Fraktion auf Vorschlag von 

Stadtverordneter Dr. van den Hövel-Hanemann, Fraktion B90/Grüne, den 

gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne. 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, nach Abschluss der Tarifverhandlungen zu 

prüfen, ob und inwieweit den Eltern, die für die Betreuung und Verpflegung 

ihrer Kinder in städtischen Kitas und Betreuungseinrichtungen Entgelte 

entrichtet haben, diese Entgelte für die Tage, an denen die 

Betreuungseinrichtungen streikbedingt geschlossen wurden, angemessen 

zurückerstattet werden können. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  
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Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Rückerstattung 

Betreuungsentgelt, 101.17.1735, wird zugestimmt. 

 

 

7.3 Betreuungsgebühren und Verpflegungsentgelt in Kindertagesstätten 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1736 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der Magistrat wird gebeten, trotz anders lautender Vereinbarungen in der 

Kindertagesbetreuungssatzung in Anlehnung an die Härtefallregelung 

denjenigen Eltern, deren Kinder aufgrund des unbefristeten Streiks der 

Erzieherinnen und Erzieher nicht in den Kindertagesstätten betreut werden 

können, die Betreuungsgebühren für die Tage, an denen eine Betreuung 

streikbedingt nicht möglich war, zu erstatten. 

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Platzes im Rahmen eines 

angebotenen Notdienstes auch in einer anderen Kindertagesstätte als der 

angestammten, soll einen Anspruch auf Erstattung ausschließen. 

2. Das von den Eltern im Voraus geleistete Verpflegungsentgelt wird für die 

Streiktage ebenfalls erstattet. 

3. Dieser Beschluss behält seine Gültigkeit auch für weitere Streiktage im Zuge 

der aktuellen Tarifauseinandersetzung, die möglicherweise erst nach 

Beendigung des aktuell angesetzten unbefristeten Streiks durchgeführt 

werden. 

4. Schließlich wird der Magistrat gebeten, diese Regelung auch für zukünftige 

Streiks zu praktizieren. 

Eine diesbezügliche Änderung der bestehenden Kindertagesbetreuungs-

satzung wird durchgeführt. 

 

Fraktionsvorsitzender Oberbrunner, FDP-Fraktion, begründet den Antrag für seine 

Fraktion. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU  

Enthaltung: -- 

den  
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Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Betreuungsgebühren und Verpflegungsentgelt 

in Kindertagesstätten, 101.17.1736, wird abgelehnt. 

 

 

Aus Zeitgründen wird die Behandlung von Tagesordnungspunkt 19 vorgezogen. 

 

19. Solidarität mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1693 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Die Kasseler Stadtverordnetenversammlung solidarisiert sich mit den 
Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsberufe. Sie unterstützt die 
Gewerkschaften Verdi und GEW in der aktuellen Tarifauseinandersetzung. 
Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt die Lohnforderung und hält eine 
Neuordnung der Eingruppierungsregeln und die Anpassung der 
Tätigkeitsmerkmale an die Realität für unverzichtbar, denn der Nachholbedarf 
ist enorm. 

 

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag für seine 

Fraktion. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Solidarität mit den Beschäftigten im 

Sozial- und Erziehungsdienst, 101.17.1693, wird abgelehnt. 

 

 

8. Umstrukturierung der städtischen Museen 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1583 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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9. Neuordnung der Museen der Stadt Kassel - Beteiligung der 

Stadtverordnetenversammlung herstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1602 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

10. Mobilität für alle gewährleisten: Sozialticket jetzt 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1633 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

11. Gesundheitsschutz durch Luftreinhaltung ernst nehmen 

- Kommunale Handlungsmöglichkeiten endlich nutzen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1634 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

12. Freies WLan vor städtischen Museen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1637 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

13. Handwerkerparken 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1644 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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14. Brötchentaste 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1645 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

15. Sporthalle Marbachshöhe 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1650 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

16. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU, FDP und 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1667 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

17. Arztfahrtberechtigung für den Innenstadtbereich 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1680 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

18. Schwerpunktkontrollen 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1686 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

 

 



 

Niederschrift über die 43. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 8. Juni 2015 

 

21 von 38  

 

19. Solidarität mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1693 - 

 

Aufruf nach Tagesordnungspunkt 7.3 (siehe Seite 18 der Niederschrift) 

 

 

20. Georg-Stock-Platz 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1696 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

21. Sachstand zwischen Stadt Kassel und Kasseler Feuerwehrverein e. V. 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1699 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

Tagesordnung II (ohne Aussprache) 

 

22. Maßnahmen zur Verbesserung der sportmotorischen Fähigkeiten von 

Kindern 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1596 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zu berichten, welche Maßnahmen er ergriffen 

hat, um die nachlassenden sportmotorischen Fähigkeiten von Kindergarten- 

und Grundschulkindern zu verbessern. Dabei soll auch die Förderung der 

Kasseler TAG-Kinder des Hessischen Landesprogramms „Talentsuche und 

Talentförderung“ vorgestellt werden. Hierzu sollte Herr Helmut Simshäuser 

vom Staatlichen Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel berichten. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Maßnahmen zur Verbesserung der 

sportmotorischen Fähigkeiten von Kindern, 101.17.1596, wird zugestimmt. 

 

 

23. Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1624 - 

 

Abgesetzt 

 

 

24. Entwicklungskonzept Wohnen erstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1632 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, bis zum November 2015 ein 

Entwicklungskonzept Wohnen für Kassel zu erarbeiten und der 

Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Ziele: 

- Ausreichend bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit geringem 

Einkommen bereitstellen. 

- Weitere Preissteigerung auf dem Wohnungsmarkt verhindern. 

- Den Bedarf an günstigem barrierefreien Wohnraum decken. 

- Die Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen ermöglichen. 

- Den Bedarf an Wohnungen für Studierende decken. 

- Vertreibung der bisherigen Mieter*innen durch Sanierungen verhindern. 

- Eine soziale Mischung in allen Stadtteilen sicherstellen.  
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- Anwendung von Konzeptverfahren bei der Vergabe städtischer Flächen, in 

dem die inhaltliche Ausrichtung des Bauvorhabens und nicht das finanzielle 

Höchstgebot als Vergabekriterium zur Wirkung kommt. Dieses Verfahren 

zielt auf die bevorzugte Vergabe an sozial- und wohnungspolitisch 

verantwortungsvoll agierende Wohnungsunternehmen und -projekte, 

bevorzugt in der Rechtsform der Genossenschaft. 

- Der Bestand kommunaler Wohnungen (GWG) wird erhalten und als 

geförderter Wohnraum ausgebaut. 

- Förderung von Baugemeinschaften.  

- Erhalt der langfristigen politischen Steuerungsfähigkeit der Stadt durch die 

Vergabe der städtischen Flächen in Erbpacht. 

- Bei Bebauungsplänen bzw. bei damit verbundenen städtebaulichen 

Verträgen mit Investoren ist ein 30%-Mindestanteil an gefördertem 

Wohnraum zwingend vorzuschreiben. 

- Die Stadt nutzt ihre planungs- und satzungsrechtlichen Möglichkeiten, um 

den Eigentumswohnungsboom zu bremsen. 

- Erlass von sozialen Erhaltungssatzungen gemäß §172ff BauGB für 

bestimmte Wohngebiete, auf deren Grundlage die Stadt beim Verkauf 

bestehender Wohnungen Vorkaufsrecht bekommt oder ersatzweise 

Vereinbarungen mit dem Investor bezüglich Miethöhe, Umwandlung in 

Eigentumswohnungen und maßvoller Sanierung treffen kann. 

- Einrichtung einer genossenschaftlichen Immobilienagentur, etwa nach dem 

Vorbild der GIMA in München, um gegebenenfalls das Vorkaufsrecht 

wahrnehmen zu können und um bei der Erschließung von 

Konversionsflächen (Flächenbevorratung) als Käufer auftreten zu können. 

- Ausbau der Fachstelle Wohnen 

- Ausweitung einer Belegungssteuerung durch Kooperationsverträge.  

- Zu Zweckentfremdung und Leerstand soll ein Monitoring-System 

eingerichtet werden.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Entwicklungskonzept Wohnen 

erstellen, 101.17.1632, wird abgelehnt. 

 

 

 



 

Niederschrift über die 43. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 8. Juni 2015 

 

24 von 38  

 

25. Nordtangente 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1635 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, sich bei der Hessischen Landesregierung für 

die Planung einer Nordtangente einzusetzen, um für Kassel eine deutliche 

Verringerung des Durchgangsverkehrs zu erreichen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: FDP 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, 

Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Nordtangente, 101.17.1635, wird abgelehnt. 

 

 

26. Standort B-Weg-Punkt-Bus 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1636 - 

 

 Geänderter Antrag: 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, den Betreibern des „B-Weg-Punkt“-Busses 

einen Stellplatz in der Innenstadt in Absprache mit den Betreibern zu 

ermöglichen, um dort aufsuchende Jugendarbeit mit dem Ziel der Drogen- und 

Alkoholprävention, der Eindämmung des Vandalismus, der Ermutigung zu 

ehrenamtlicher Arbeit, der Vermittlung von Medienkompetenz und der 

Unterstützung zur Bewältigung von Alltagsproblemen anzubieten. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
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Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Standort B-Weg-Punkt-Bus, 

101.17.1636, wird zugestimmt. 

 

 

27. Studie zur Kostentransparenz im Verkehrssektor vorstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1638 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

In einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, 

sollen Vertreter*innen des Fachgebietes Verkehrsplanung und Verkehrssysteme 

der Uni Kassel ihre Studie zur Kostentransparenz im Verkehrssektor vorstellen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Studie zur 

Kostentransparenz im Verkehrssektor vorstellen, 101.17.1638, wird zugestimmt. 

 

 

28. Verbindungsweg zwischen Fuldauferweg und Auedamm 

Antrag des Behindertenbeirates 

- 101.17.1639 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat zu prüfen, inwieweit 

der Verbindungsweg zwischen dem Fuldauferweg und dem Auedamm möglich 

ist. 

 

Alternative Möglichkeiten sollen mit dem Behindertenbeirat und dem 

Seniorenbeirat abgesprochen werden.  
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag des Behindertenbeirates betr. Verbindungsweg zwischen 

Fuldauferweg und Auedamm, 101.17.1639, wird zugestimmt. 

 

 

29. Nordhessische Baugruppenbörse 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1640 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, in Abstimmung mit dem  Zweckverband Raum 

Kassel, eine Baugruppenbörse als Informationsplattform einzurichten, die den 

nordhessischen Baugruppen die Möglichkeit eröffnet, ihre Projekte des 

gemeinschaftlichen Wohnens der Öffentlichkeit vorzustellen und interessierten 

Menschen in Gebiet des Zweckverbands Raum Kassel die Gelegenheit gibt, sich 

über den Entwicklungsstand der Wohnprojekte und die 

Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren und über mögliche Flächen zu ihrer 

Realisierung. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: CDU 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  

 

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 

Nordhessische Baugruppenbörse, 101.17.1640, wird zugestimmt. 
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Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1657 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Friedrich-Ebert-Straße wird im Abschnitt Annastraße bis Bebelplatz 

umgebaut. Die notwendigen Mittel werden im Haushalt 2015 bereitgestellt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Friedrich-Ebert-Straße Umbau 

fortsetzen - Geld bereitstellen, 101.17.1657, wird abgelehnt. 

 

 

31. Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1659 - 

 

Abgesetzt 

 

 

32. Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung des Arbeitsmarktbudgets 

2015 – Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - Arbeitserprobung / 

Beschäftigung / Qualifizierung / beschäftigungsorientiertes 

Fallmanagement“ 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1660 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung des ab 2015 neu 

ausgerichteten  Arbeitsmarktbudgets 2015 des Landes Hessen.  
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Arbeitserprobung / Beschäftigung / Qualifizierung / 

beschäftigungsorientiertes Fallmanagement“ mit bis zu 40 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt.   

 

3. Das Projekt wird zu 45 % aus weitergeleiteten Finanzmitteln des 

Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Die Stadt Kassel übernimmt die 

Kofinanzierung, soweit sie nicht durch Dritte sichergestellt wird. 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2015 für das 

Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 50004 zur Verfügung. Die 

voraussichtlichen Projektaufwendungen für 2016 und 2017 sind bei der 

Haushaltsplanung für 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 

berücksichtigt.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung 

des Arbeitsmarktbudgets 2015 – Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - 

Arbeitserprobung / Beschäftigung / Qualifizierung / beschäftigungsorientiertes 

Fallmanagement“, 101.17.1660, wird zugestimmt. 

 

 

33. Druselgrünzug im Bereich Augustinum als Grünfläche darstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1661 - 

 

Abgesetzt 

 

34. Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1662 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Bewirtschaftungsgrundsätze des Magistrats für den Haushalt 2015 werden 

aufgehoben. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Haushaltshoheit bewahren - 

Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben, 101.17.1662, wird abgelehnt. 

 

 

35. Parkgebührenordnung 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1670 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Neufassung der Parkgebührenordnung 

(Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2014, 

Magistratsvorlage 101.17.1275) dahingehend zu ändern, dass auf allen 

städtischen oberirdischen Parkplätzen die Parkgebühren montags-freitags nur 

bis 18.00 Uhr erhoben werden und samstags eine völlige 

Parkgebührenbefreiung besteht. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke 

Enthaltung: CDU 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Parkgebührenordnung, 101.17.1670, wird 

abgelehnt. 
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Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1671 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, mit dem Vorstand der KVG Gespräche darüber zu 

führen, ob für die KVG die Möglichkeit besteht, außer der vergünstigten 

Nordhessenkarte 60plus für Senioren ebenfalls ein günstiges 

Seniorenjahresticket ausschließlich für das Stadtgebiet Kassel anzubieten. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 

 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. KVG - Jahresticket für Senioren, 101.17.1671, 

wird abgelehnt. 

 

 

37. Verordnung zur Änderung der Gefahrenabwehrverordnung über die 

Anleinpflicht für Hunde in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung -

KHVO-) in der Fassung vom 10.12.2012 (Erste Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1673 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Verordnung zur Änderung 

der Gefahrenabwehrverordnung über die Anleinpflicht für Hunde in der Stadt 

Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) in der aus der Anlage 1 zu dieser 

Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
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Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Verordnung zur Änderung der 

Gefahrenabwehrverordnung über die Anleinpflicht für Hunde in der Stadt Kassel 

(Kasseler Hundeverordnung -KHVO-) in der Fassung vom 10.12.2012 (Erste 

Änderung), 101.17.1673, wird zugestimmt. 

 

 

38. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/5 

„Blücherstraße 22a“ (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1683 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 

Baugesetzbuch (BauGB) der Stadt Kassel Nr. VII/5 „Blücherstraße 22 a“ wird 

zugestimmt.  

 

Ziel und Zweck der Planung ist die Umsetzung der Vorhabenplanung zur 

Errichtung eines Wohn- und Ateliergebäudes, die als Nachnutzung eines 

Gaststätten- Geschäfts- und Bootslagerhauses und der Sicherung des Betriebes 

des Bootsverleihs und einer Slipanlage zur Fulda dient. 

 

Alle Kosten für Planungen, Gutachten und Neubauten sowie die 

Erschließungskosten trägt der Vorhabenträger.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. VII/5 „Blücherstraße 22a“ (Aufstellungsbeschluss),101.17.1683, wird 

zugestimmt. 
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39. documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH 

- Änderung des Gesellschaftsvertrages - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1684 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel, stimmt als Gesellschafterin der documenta und  

Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH, der Überleitung des 

documenta Archivs mit Wirkung zum 01. Januar 2016 in die documenta und 

Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH und der damit 

verbundenen Erhöhung der Gesellschafterzuschüsse ab dem Jahr 2016 zu.  

 

2. Der Änderung der § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 2 Satz 1 des 

Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt.  

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. documenta und Museum Fridericianum 

Veranstaltungsgesellschaft mbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages -, 

101.17.1684, wird zugestimmt. 
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40. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013 (Erste 

Änderung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1685 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 

Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren 

Einrichtungen vom 27.05.2013 (Erste Änderung) in der aus der Anlage 1 zu 

dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 

Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 

27.05.2013 (Erste Änderung), 101.17.1685, wird zugestimmt. 

 

 

41. Überprüfung Satzungen 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1687 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert zu berichten, wie viele der 101 in Kraft 

befindlichen Satzungen und Ordnungen in den letzten 3 Jahren tatsächlich zur 

Anwendung gekommen sind. Außerdem ist zu prüfen, welche Satzungen und 

Ordnungen tatsächlich noch weiterhin notwendig sind. Über das Ergebnis der 

Prüfungen ist im Ausschuss zu berichten. 
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Zustimmung: CDU, FDP 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Überprüfung Satzungen, 101.17.1687, wird 

abgelehnt. 

 

 

42. Überleitung des documenta Archivs zur documenta GmbH 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1688 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das derzeit als Abteilung im Kulturamt geführte documenta Archiv wird zum  

1. Januar 2016  in die documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-

GmbH  übergeleitet. Dem Abschluss der als Anlage beigefügten 

Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Kassel und dem Land Hessen 

wird zugestimmt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Überleitung des documenta Archivs zur 

documenta GmbH, 101.17.1688, wird zugestimmt. 

 

 

43. Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1689 - 

 

Aufruf nach Tagesordnungspunkt 7 (siehe Seiten 12 bis 14 der Niederschrift) 
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44. Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel 

über ganztätige Angebote im Pakt für den Nachmittag 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1690 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadt Kassel schließt die beigefügte Kooperationsvereinbarung mit dem 

Land Hessen über ganztägige Angebote im Pakt für den Nachmittag.  

 

Durch die vertragliche Vereinbarung von Stadt Kassel und Land Hessen soll die 

Verzahnung von staatlichem Schulsystem und Schul- und Jugendhilfeträger  

und die  Umsetzung einer Bildungs- und Betreuungsgarantie an 

Grundschulstandorten  in der Zeit von 7.30 Uhr bis 17 Uhr umgesetzt werden.  

Grundlage ist das kommunale Rahmenkonzept Ganztag an 

Grundschulstandorten. Die Umsetzung des Paktes für den Nachmittag wird 

unterstützt durch eine kommunale Koordinationsstelle und durch geeignete 

Fachkräfte der sozialen Arbeit an den Ganztagsstandorten.  

 

Die zweijährige Pilotphase beginnt zum 1.9.2015 und wird zum Schuljahr 

2017/18 in den Regelbetrieb überführt. 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke (2) 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land 

Hessen und der Stadt Kassel über ganztätige Angebote im Pakt für den 

Nachmittag, 101.17.1690, wird zugestimmt. 
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gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste 3/2015 - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1692 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in 

der rückseitigen Liste 3/2015 enthaltene überplanmäßige 

Aufwendung/Auszahlung  

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von                                                18.000,00 €“ 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste 3/2015 -

,101.17.1692, wird zugestimmt. 

 

 

 

46. Durchführung der Deutschen Leichtathletik Meisterschaften 2016 in Kassel 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1694 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadt Kassel bewirbt sich als Austragungsort für die Deutschen 

Leichtathletik Meisterschaften (DLM) im Jahr 2016, um diese im Kasseler 

Auestadion durchzuführen. Die notwendigen Haushaltsmittel sind im  

Haushalt 2016 zu veranschlagen.“ 
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Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Durchführung der Deutschen Leichtathletik 

Meisterschaften 2016 in Kassel, 101.17.1694, wird zugestimmt. 

 

 

47. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen 

Straßengesetzes für eine öffentliche Verkehrsfläche im Bereich 

Kellermannstraße / Fauststraße Gemarkung Wolfsanger, Flur 19, 

Flurstück 24/37 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1708 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Einziehung der in dem beigefügten Lageplan schraffiert dargestellten 

öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich Kellermannstraße / Fauststraße, 

Gemarkung Wolfsanger, Flur 19, Flurstück 24/37 für jeglichen Verkehr wird 

zugestimmt. Ein Verkehrsbedürfnis besteht für diese Fläche nicht mehr. 

Das Wegeeinziehungsverfahren nach den Bestimmungen des Hessischen 

Straßengesetzes in der Fassung vom 08.06.2003 ist einzuleiten.“ 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach 

§ 6 des Hessischen Straßengesetzes für eine öffentliche Verkehrsfläche im Bereich 

Kellermannstraße / Fauststraße Gemarkung Wolfsanger, Flur 19, 

Flurstück 24/37,101.17.1708, wird zugestimmt. 
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48. Lichtinstallation an Denkmälern 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1710 - 

 

Abgesetzt 

 

 

 

 

Ende der Sitzung: 21:06 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Nicole Eglin 

Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 



Magistrat 

-VI-/-II-/-I-/-60-/-66-/-20-/-30- 

 

21. April 2015 

1 von 2 
Vorlage Nr. 101.17.1672 

 

 

 

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum  

Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel 

(Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 

29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 

(Vierte Änderung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Aufhebung der 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher 

Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-

Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der 

Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) in der aus der 

Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 

 

Zur Refinanzierung des geplanten Umbaus der Königsstraße ist eine Aktualisierung 

der satzungsrechtlichen Grundlagen erforderlich. 

 

Nach § 1 der Fußgängerzonen-Beitragssatzung (s. Anlage 3) ist eine 

Beitragserhebung nur zur Deckung des Aufwandes für den Um- oder Ausbau 

öffentlicher Straßen zu Fußgängerzonen möglich. Die Königsstraße ist jedoch 

bereits eine Fußgängerzone. Der Umbau bereits existierender Fußgängerzonen 

unterfällt nicht dem sachlichen Geltungsbereich dieser Satzung.  

 

 

 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1672 

 

2 von 2 Eine Beitragserhebung auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von 

Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel ist nach der gegenwärtigen Fassung nicht 

möglich, weil nach deren § 16 Abs. 2 (s. Anlage 2) in Verbindung mit § 2 der 

Fußgängerzonen-Beitragssatzung die Königsstraße vom räumlichen 

Geltungsbereich dieser Satzung ausgenommen ist. 

 

§ 16 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen ist daher 

ersatzlos aufzuheben, um diese Satzung zur Anwendung bringen zu können. 

Zugleich ist die Fußgängerzonen-Beitragssatzung insgesamt aufzuheben. Denn 

zum einen steht eine Erweiterung der Fußgängerzonen, die ihrem sachlichen 

Geltungsbereich unterfallen würde, in absehbarer Zeit nicht an. Zum anderen 

datiert diese Satzung aus dem Jahre 1980 und ist seinerzeit rückwirkend zum 

19.06.1976 in Kraft getreten; es bestehen deshalb erhebliche rechtliche Zweifel, 

dass sie noch von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, nämlich § 11 KAG, 

gedeckt ist. Zum Dritten werden damit künftig sämtliche Um- und 

Ausbaumaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der (allgemeinen) 

Straßenbeitragssatzung unterfallen. Letzteres ist sachlich gerechtfertigt, weil eine 

Sonderregelung für Fußgängerzonen nicht - mehr - erforderlich ist. Insbesondere 

erfolgt dann auch eine Gleichbehandlung von Fußgängerzonen und 

fußgängerzonenähnlichen Bereichen, wie etwa der Goethestraße oder der 

Friedrich-Ebert-Straße. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 20.04.2015 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Anlage 1 

  6.15.4 

  6.16.1 

 

 

SATZUNG 

 

zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 

zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich 

der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980  

und zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel 

vom 29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) 

 

vom 

 

 

Aufgrund der §§ 1 - 5a, 11 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 

24.03.2013 (GVBl. S. 134) und der §§ 5, 50, 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer 

Sitzung am _____ folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von 

Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel 

(Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 und zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29.03.2004 in der Fassung der Dritten 

Änderung vom 19.05.2014 (Vierte Änderung) beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher Straßen im 

Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-Beitragssatzung) vom 30.06.1980 wird 

aufgehoben. 

 

 

Artikel 2 

 

§ 16 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 

29.03.2004 in der Fassung der Dritten Änderung vom 19.05.2014 wird aufgehoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 3 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Kassel, den  

 

Stadt Kassel - Der Magistrat  

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 

 
 



 

Anlage 2 

 

6.15 SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON STRASSENBEITRÄGEN 

IN DER STADT KASSEL 

 

Vom 29. März 2004 in der Fassung der dritten Änderung vom 19. Mai 

2014 

 

 

§ 16 Inkrafttreten 

 

(2) Die Satzung gilt nicht für den in § 2 der Satzung über die 

Erhebung von Beiträgen zum Um- oder Ausbau öffentlicher 

Straßen im Innenstadtbereich der Stadt Kassel (Fußgängerzonen-

Beitragssatzung) festgelegten Bereich. 

 

 

 

 

 

6.16 SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON BEITRÄGEN ZUM UM- 

ODER AUSBAU ÖFFENTLICHER STRASSEN IM 

INNENSTADTBEREICH DER STADT KASSEL 

(FUSSGÄNGERZONEN-BEITRAGSSATZUNG) 

 

Vom 30. Juni 1980 

 

 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung wird auf das Gebiet 

beschränkt, das seine äußeren Grenzen durch die im Uhrzeigersinne 

verlaufende Verbindung der folgenden Straßenzüge erhält: 

Fünffensterstraße, Ständeplatz, Scheidemannplatz, Rudolf-

Schwander-Straße, Lutherplatz, Kurt-Schumacher-Straße, 

Mittelgasse, Martinsplatz, Oberste Gasse, Steinweg, Friedrichsplatz 

(Verbindungsstraße von Steinweg zur Frankfurter Straße), Frankfurter 

Straße bis Fünffensterstraße. 



 

Anlage 3 

 

 

 

 

6.16 SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON BEITRÄGEN 

ZUM UM- ODER AUSBAU ÖFFENTLICHER STRASSEN 

IM INNENSTADTBEREICH DER STADT KASSEL 

(FUSSGÄNGERZONEN-BEITRAGSSATZUNG) 

 

Vom 30. Juni 1980 

 

 

 

 

 

§ 1 Erhebung von Beiträgen 

Zur Deckung des Aufwandes für den Um- oder Ausbau 

öffentlicher Straßen, zu denen auch die öffentlichen Wege, 

Plätze und Grünanlagen gehören, zu Fußgängerzonen werden 

Straßenbeiträge erhoben von den Grundstücks-eigentümern, 

denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 

öffentlichen Einrichtungen nicht nur vorübergehende Vorteile 

bietet. 



Magistrat 

II/- 20 - 

 

4. Mai 2015 

1 von 5 
Vorlage Nr. 101.17.1681 

 

 

 

Tiefgarage Friedrichsplatz 1. und 2. Bauabschnitt 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

Mitberichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

  

  

  

  

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Erbbaurechtskaufvertrag (Anlage 1) hinsichtlich des im Grundbuch des 

Amtsgerichts Kassel, Blatt 17253, verzeichneten Erbbaurechtes an dem 

Grundstück Kassel, Blatt 7028, lfd. Nr. 196 des Bestandsverzeichnisses, 

Gemarkung Kassel, Flur 5, Flurstück 210/7, Gebäude- und Freifläche, 

Friedrichsplatz, 6.759 m², eingetragen in Abteilung II/36, wird nach 

Maßgabe des beigefügten Entwurfs zugestimmt. 

 

2. Dem Nachtrag II zum Pachtvertrag zur Betreibung von Parkhäusern vom 

20.03.1996 zwischen der Stadt Kassel und der Parkhausgesellschaft der 

Stadt Kassel mbH wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs (Anlage 2) 

zugestimmt. 

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse zu Ziffer 

1 und 2 notwendigen Erklärungen in der jeweils gebotenen rechtlichen 

Form abzugeben und etwaige erforderliche redaktionelle Änderungen 

vorzunehmen. 

 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Kassel ist Eigentümerin der Gebäude- und Freifläche Friedrichsplatz. Die 

unter dem Friedrichsplatz befindliche Tiefgarage Friedrichsplatz wurde in zwei 

Bauabschnitten errichtet. Für die Errichtung des 1. Bauabschnittes wurde ein 
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Baulandbeschaffung, Erschließung und Kommunalbau mbH & Co. Objekt 

Tiefgarage Friedrichsplatz Kassel KG (nachfolgend TFK) bestellt. Für die Errichtung 

des 2. Bauabschnittes wurde ein Erbbaurecht für die BHT Baugrund Hessen-

Thüringen Gesellschaft für Baulandbeschaffung, Erschließung und Kommunalbau 

mbH & Co. Objekt TFK II Tiefgarage Kassel 2. Bauabschnitt KG (nachfolgend BHT) 

bestellt. 

 

Mit den jeweiligen Erbbauberechtigten beider Bauabschnitte hat die Stadt Kassel 

zwei Leasingverträge abgeschlossen. Die jeweilige Grundmietzeit beträgt 

22,5 Jahre. Die Grundmietzeit für den 1. Bauabschnitt endete am 31.10.2014. Die 

Grundmietzeit für den 2. Bauabschnitt endet am 30.06.2018. 

 

Die Stadt Kassel wiederum hat die ihr im Wege des Leasing überlassenen beiden 

Bauabschnitte mit Pachtvertrag vom 20.03.1996 an die Parkhausgesellschaft der 

Stadt Kassel mbH (nachfolgend PHG) verpachtet. Für die anderen im Eigentum der 

Stadt Kassel bestehenden Parkhäuser (Garde-du-Corps, Oberste Gasse, 

Jägerstraße) besteht ein weiterer Pachtvertrag vom 20.03.1996. Gemäß Nachtrag I 

vom 11.01.2007 endet die Pachtzeit am 31.12.2015. 

 

In den beiden Leasingverträgen ist wortgleich ein Andienungsrecht zugunsten der 

jeweiligen Leasinggeberin vereinbart. Danach kann die Leasinggeberin (TFK bzw. 

BHT) innerhalb von drei Monaten vor Beendigung der Grundmietzeit entscheiden, 

ob sie der Stadt Kassel als Leasingnehmerin den Erwerb des jeweiligen 

Leasingobjektes (Erbbaurecht einschließlich Bauwerk) andient. Für diesen Fall ist 

die Stadt Kassel wiederum verpflichtet, das Leasingobjekt zu erwerben. Als 

Kaufpreis wurde in dem jeweiligen Leasingvertrag der steuerliche Restbuchwert 

des Bauwerkes vereinbart. Dies sind jeweils 10 % der Herstellungskosten. Der 

Restbuchwert für den 1. Bauabschnitt beträgt danach 586.674,98 € zuzüglich 

Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer und sonstiger Nebenkosten und für den 2. 

Bauabschnitt 1.235.567,00 € zuzüglich Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer und 

sonstiger Nebenkosten. 

 

Mit Schreiben vom 31.07.2014 hat der Leasinggeber TFK der Stadt Kassel den Kauf 

des 1. Bauabschnittes angedient. Der entsprechende Erbbaurechtskaufvertrag 

wurde am 24.10.2014 notariell beurkundet. Das Erbbaurecht zugunsten der Stadt 

Kassel wurde inzwischen im Grundbuch eingetragen. 

 

Für den Fall der Ausübung des Andienungsrechtes hat sich die Stadt Kassel 

gegenüber der Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH wiederum verpflichtet, 

das erworbene Erbbaurecht an die PHG auf deren Verlangen hin zu übertragen. Als 

Kaufpreis wurde dabei der von der Stadt Kassel für den Rückerwerb gezahlte 

Betrag vereinbart. 
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Erbbaurechtes an dem 1. Bauabschnitt der Tiefgarage Friedrichsplatz verlangt. 

 

 

 

Zu Beschlussziffer 1.: 

 

Zu §§ 1 bis 5 des Erbbaurechtskaufvertrages: 

 

Als Kaufpreis werden die von der Stadt Kassel aufgewendeten Kosten für den 

Erwerb des Erbbaurechtes von dem Leasinggeber TFK angesetzt. Einschließlich der 

Nebenkosten beträgt der Aufwand 626.402,50 € zuzüglich Umsatzsteuer (vgl. § 2). 

Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten usw. aufgrund des Erbbaurechtes soll 

rückwirkend zum 01. Januar 2015 erfolgen. Eine tatsächliche Auswirkung hat der 

Übergang nicht, da die PHG aufgrund des bestehenden Pachtvertrages ohnehin 

diese Rechte bzw. Pflichten innehat. Dementsprechend soll auch die Tiefgarage 

Friedrichsplatz 1. Bauabschnitt mit Wirkung zu diesem Zeitpunkt aus dem 

bestehenden Pachtvertrag entlassen werden (vgl. § 3). Der Pachtvertrag ist dieser 

Vorlage beigefügt (Anlage 3). 

 

Zwischen den Vertragsparteien ist unstrittig, dass die Tiefgarage Friedrichsplatz 

1. Bauabschnitt mit Mängeln behaftet ist. Dementsprechend werden in § 5 alle 

Ansprüche und Rechte wegen Sachmängeln am Vertragsgegenstand voll 

umfänglich ausgeschlossen, da auch der PHG das zugrunde liegende Gutachten 

bekannt ist (vgl. § 5). Zugleich verpflichtet sich die PHG, die festgestellten Mängel 

auf eigene Kosten zu beseitigen. 

 

Zu §§ 6 bis 8 des Erbbaurechtskaufvertrages: 

 

Entsprechend der Regelungen im Pachtvertrag mit der PHG wird neben dem 

Erwerb des Erbbaurechtes für den 1. Bauabschnitt auch notariell geregelt, dass im 

Falle der Andienung des 2. Bauabschnittes die PHG auch diesen 2. Bauabschnitt 

erwerben soll. Als zu zahlender Kaufpreis wird der von der Stadt Kassel im Falle 

der Ausübung des Andienungsrechtes von der Stadt Kassel an den Leasinggeber 

BHT zu zahlende Kaufpreis von 1.235.567,00 € für das Erbbaurecht zuzüglich der 

Nebenkosten vereinbart (vgl. § 6). 

 

Für den Fall, dass die Leasinggesellschaft das für den 2. Bauabschnitt bestellte 

Erbbaurecht der Stadt Kassel nicht andient, hat sich die PHG das Recht 

ausbedungen, den hier vereinbarten Erwerb des Erbbaurechtes für den  

1. Bauabschnitt rückabzuwickeln. Der isolierte Betrieb des 1. Bauabschnittes allein 

ist für die PHG wirtschaftlich nicht rentabel und nur im Zusammenhang mit dem 

Betrieb des 2. Bauabschnittes sinnvoll. Die statistischen Erhebungen belegen, dass 

die tatsächliche und auch relative Auslastung des der Oberen Königsstraße näher 

liegenden 2. Bauabschnittes wesentlich höher als diejenige des 1. Bauabschnittes 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1681 

 

4 von 5 ist. Der PHG wird daher das Recht eingeräumt, die Rückabwicklung des Erwerbs 

des Erbbaurechtes für den 1. Bauabschnitt zu verlangen. Für diesen Fall hat die 

Stadt Kassel der PHG den für diesen Erwerb aufgewandten Kaufpreis zuzüglich der 

von der PHG gezahlten Nebenkosten zu erstatten (vgl. § 7). 

 

Die Stadt Kassel würde in diesem Fall als Gegenleistung für die Überlassung des 

Erbbaurechts für die Zeit vom 01. Januar 2015 bis zur Rückabwicklung einen 

monatlichen Pachtzins in Höhe von 2.088,00 € zuzüglich Umsatzsteuer in der 

gesetzlichen Höhe von zur Zeit 19 % erhalten. 

 

Da die Tiefgarage substantielle Mängel aufweist, wird die PHG zur Behebung dieser 

Mängel Investitionen in die Bausubstanz vornehmen müssen. Diese Investitionen 

sollen – soweit sie aktivierungspflichtig und in der Bilanz auszuweisen sind – bei 

einer Rückabwicklung des Erbbaurechtskaufes der PHG in Höhe des zu diesem 

Zeitpunkt bestehenden Buchwertes rückerstattet werden. 

 

Die zum Übergang des Erbbaurechtes für den 1. Bauabschnitt notwendige Einigung 

der Vertragsparteien (Auflassung) ist in § 8 geregelt. 

 

Zu §§ 9 bis 17 des Erbbaurechtskaufvertrages: 

 

In diesen Bestimmungen sind die notwendigen formalen Abläufe bei Abwicklung 

eines derartigen Rechtsgeschäftes geregelt. 

 

Zu Beschlussziffer 2.: 

 

Wird der Regelung zu Beschlussziffer 1. zugestimmt, betreibt die PHG den 

1. Bauabschnitt der Tiefgarage Friedrichsplatz als Inhaberin des Erbbaurechtes, 

den 2. Bauabschnitt der Tiefgarage Friedrichsplatz sowie die anderen Parkhäuser 

als Pächterin. Die Betriebsergebnisse sämtlicher von der PHG bewirtschafteten 

Parkhäuser schlagen sich somit in der Gewinn- und Verlustrechnung der PHG 

nieder. Mit dem Nachtrag II soll sichergestellt werden, dass die PHG bis zum 

Andienen des 2. Bauabschnittes im Jahre 2018 neben der Tiefgarage 

Friedrichsplatz auch die anderen Parkhäuser im bisherigen Umfang weiter 

betreiben kann. 

 

Da der Stadt Kassel der 2. Bauabschnitt der Tiefgarage Friedrichsplatz von der 

Leasinggesellschaft entsprechend der vertraglichen Regelung erst im Frühjahr 

2018 angedient werden kann, besteht für die PHG die Unsicherheit, ob sie nach 

dem Verstreichen des Andienungszeitraumes die Tiefgarage Friedrichsplatz 

komplett weiter betreiben kann. Sollte das Erbbaurecht für den 2. Bauabschnitt im 

Jahre 2018 nicht der Stadt Kassel angedient werden, besteht für die PHG eine 

erhebliche wirtschaftliche Unsicherheit.  
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Parkhäuser, da diese eine sehr schlechte Bausubstanz haben und nur im geringen 

Maße zum Betriebsergebnis der PHG beitragen. Da weiterhin seitens der Stadt 

Kassel zurzeit strukturelle Überlegungen hinsichtlich der Parkhäuser  

Garde-du-Corps, Martinskirche und Jägerstraße angestellt werden, wird in dem  

2. Nachtrag zu dem bestehenden Pachtvertrag über den Betrieb von Parkhäusern 

eine letztmalige Verlängerung bis zum 31.12.2018 vorgesehen.  

 

Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass nach dem Verstreichen des 

Andienungszeitpunktes endgültig entschieden werden muss, in welchem Umfang 

welche Parkhäuser von der PHG oder einer anderen Gesellschaft weiter betrieben 

werden sollen. 

 

Die für die beiden Bauabschnitte der Tiefgarage Friedrichsplatz zu Grunde 

liegenden Leasingverträge stehen im Amt Kämmerei und Steuern zur 

Einsichtnahme bereit. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 04. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/5 „Renthof“ 

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/5 „Renthof“ wird zugestimmt.  

 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.  

 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/5 „Renthof“ wird nach § 10 

Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen  

(Anlage 2), die Begründung zum Bebauungsplanentwurf (Anlage 3), die 

Festsetzungen durch Text (Anlage 4) sowie eine Verkleinerung des 

Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) sind beigefügt. 

 

Der Ortsbeirat Mitte hat die Vorlage in seiner Sitzung am 15. April 2015 behandelt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

16. April 2015 und 4. Mai 2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1734 

 

 

 

Eltern entlasten - Kitabeiträge erstatten! 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Die Stadt Kassel erstattet den betroffenen Eltern die ohne Gegenleistung 
gezahlten Betreuungskostenbeiträge und Verpflegungskostenbeiträge für die 
Streiktage seit dem 19.03.2015 bis zum Ende der Tarifauseinandersetzung. 
Die Stadt Kassel wird aus den Tarifverhandlungen resultierende höhere 
Personalkosten nicht durch Gebührenerhöhung auf die Eltern abwälzen.  
Der Magistrat setzt sich gegenüber Bund und Land für eine höhere 
Finanzierung des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes ein. 

 

 

Begründung: 

 

Die Tarifauseinandersetzung für eine angemessene Eingruppierung der 

Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst darf nicht finanziell auf dem 

Rücken der Eltern ausgetragen werden. Die Einbehaltung der Gelder für nicht 

erbrachte Leistungen im Bereich von Kinderbetreuung stellt eine unzumutbare 

Verschärfung der Situation von Erziehungsberechtigten von Seiten der Stadt dar.  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Simon Aulepp 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1735 

 

 

 

Rückerstattung Betreuungsentgelt 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, alle Möglichkeiten zu prüfen, inwieweit den 

Eltern, die für die Betreuung und Verpflegung ihrer Kinder in städtischen Kitas 

und Betreuungseinrichtungen Entgelte entrichtet haben, diese Entgelte für die 

Tage, an denen die Betreuungseinrichtungen streikbedingt geschlossen wurden, 

zurückerstattet werden können. 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1736 

 

Betreuungsgebühren und Verpflegungsentgelt in Kindertagesstätten 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der Magistrat wird gebeten, trotz anders lautender Vereinbarungen in der 

Kindertagesbetreuungssatzung in Anlehnung an die Härtefallregelung 

denjenigen Eltern, deren Kinder aufgrund des unbefristeten Streiks der 

Erzieherinnen und Erzieher nicht in den Kindertagesstätten betreut werden 

können, die Betreuungsgebühren für die Tage, an denen eine Betreuung 

streikbedingt nicht möglich war, zu erstatten. 

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Platzes im Rahmen eines 

angebotenen Notdienstes auch in einer anderen Kindertagesstätte als der 

angestammten, soll einen Anspruch auf Erstattung ausschließen. 

 

2. Das von den Eltern im Voraus geleistete Verpflegungsentgelt wird für die 

Streiktage ebenfalls erstattet. 

 

3. Dieser Beschluss behält seine Gültigkeit auch für weitere Streiktage im Zuge 

der aktuellen Tarifauseinandersetzung, die möglicherweise erst nach 

Beendigung des aktuell angesetzten unbefristeten Streiks durchgeführt 

werden. 

 

4. Schließlich wird der Magistrat gebeten, diese Regelung auch für zukünftige 

Streiks zu praktizieren. 

Eine diesbezügliche Änderung der bestehenden Kindertagesbetreuungs-

satzung wird durchgeführt. 

 

Begründung: 

 

Begründung erfolgt mündlich. 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1583 

 

 

 

Umstrukturierung der städtischen Museen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, seine Pläne zur „Umstrukturierung bzw. 

Neuaufstellung“ der städtischen Museen zeitnah im Kulturausschuss und der 

Kulturkommission vorzustellen. 

 

Ferner wird der Magistrat aufgefordert, im Kulturausschuss und der 

Kulturkommission über die festliche Eröffnung der GRIMMWELT am 

4. September 2015 zu informieren. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Michael von Rüden 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1602 

 

 

 

Neuordnung der Museen der Stadt Kassel - Beteiligung der 

Stadtverordnetenversammlung herstellen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der Magistrat wird aufgefordert, seine Vorstellungen über die Neuordnung 

der städtischen Museen ausführlich darzulegen. und die in diesem 

Zusammenhang bereits getroffenen Personalentscheidungen zu 

begründen. 

2. Der Magistrat wird aufgefordert, zu erläutern, wieso vor den bisher schon 

getroffenen Entscheidungen keine Beteiligung der Stadtverordneten und 

ihres Kulturausschusses wie der Kulturkommission stattgefunden hat und 

weder die Mitglieder des Vereins der Freunde des Stadtmuseums noch 

anderer Kulturorganisationen vor der Entscheidung angehört wurden. 

3. Der Magistrat wird aufgefordert, vor weiteren Entscheidungen im 

Zusammenhang mit der geplanten Neuordnung der städtischen Museen die 

Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Renate Gaß 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1633 

 

 

 

Mobilität für alle gewährleisten: Sozialticket jetzt 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ein Sozialticket für 20,- Euro im Monat für BezieherInnen von Leistungen nach 

dem SGB II, SGB XII und AsylbLG, Wohngeld und Grundsicherung wird in Kassel 

zum 1.1.2016 eingeführt.  

Die notwendigen Mittel für die KVG zur Bezuschussung des Angebots werden in 

den Haushalt der Stadt Kassel eingestellt. 

 

 

Begründung: 

 

Ab dem 01.01.2015 liegt der Hartz IV Regelsatz bei 399,- Euro monatlich. 25,14 

Euro sind für Verkehr vorgesehen1. Asylbewerber erhalten ab dem 1.3.2015 359,- 

Euro, wovon 25,15 Euro für Verkehr (Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad 

sowie Zubehör) vorgesehen sind2. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert die Grundlage dieser Berechnung und 

beziffert den Betrag für die Abteilung Verkehr auf mindestens 33,52 Euro3. Diese 

Fehlkalkulation des Bundes kann jedoch nicht auf dem Rücken der Menschen 

ausgetragen werden. Als Kommune stehen wir in der Pflicht, gleichberechtigte 

Teilhabe für alle zu ermöglichen.  

Das KVG-Diakonieticket liegt mit 45,- Euro nur für das Gebiet Stadt Kassel (Kassel 

Plus 57,- Euro) deutlich über der Kalkulation des Regelsatzes (nur etwa 20% 

Ermäßigung zum Normalpreis) und macht es Menschen mit wenig Geld unmöglich 

                                                        
1
 http://www.hartziv.org/news/20140923-uebersicht-der-hartz-iv-regelsaetze-ab-01-01-

2015.html 
2
 http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rdschr/2015_03_anlage.html 

3
 http://www.paritaet-

hessen.org/fileadmin/redaktion/bilder/News/regelsatzexpertise_12_2014.pdf 
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Ein Sozialticket von 20,- Euro monatlich kann zumindest die Mobilität innerhalb 

Kassels ermöglichen und leistet so eine wichtige Grundbedingung, um unsere Stadt 

sozialer zu gestalten. 
Zahlreiche andere Städte haben verschiedene Modelle eingeführt, um Tickets 
vergünstigt (zum Teil 75% Ermäßigung auf einzelne Tickets) anbieten zu können, 
teils in Kombination mit Vergünstigungen zu Freibädern, Museen etc.4. In 
Braunschweig beispielsweise kostet das BS-Mobil-Ticket ab 9 Uhr für das 
Stadtgebiet 14,- Euro monatlich (Normalpreis 63,20 Euro); Der Karlsruher Pass 
kostet für das Stadtgebiet ab 9 Uhr 22,- Euro monatlich (Normaltarif 44,- Euro). 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Renate Gaß 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 

                                                        
4
 

http://www.solimob.de/images/user/Bestehende%20Sozialtickets%20aus%20Kommt%20i
n%20Fahrt.pdf 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1634 

 

 

 

Gesundheitsschutz durch Luftreinhaltung ernst nehmen 

- Kommunale Handlungsmöglichkeiten endlich nutzen 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt 

1. Einen Katalog mit kommunal umsetzbaren Maßnahmen zur Luftreinheit zu 

erstellen und ihn im Ausschuss für Umwelt und Energie in der ersten Sitzung 

nach der Sommerpause vorzustellen. 

2. Diese Maßnahmen werden mit einer Abschätzung der Wirksamkeit und der 

Kosten sowie mit einer Priorisierung und Umsetzungszeitplanung versehen. 

3. Über den Hessischen Städtetag und den Deutschen Städtetag auf die 

Landes- und Bundespolitik einzuwirken um die Maßnahmen, die nur auf 

Landes- und Bundesebene umsetzbar sind, einzufordern. 

Dafür wird ein Katalog mit auf Landes- und Bundesebene umsetzbaren 

Maßnahmen erstellt, der im Ausschuss für Umwelt und Energie in der ersten 

Sitzung nach der Sommerpause vorgestellt wird. 

 

 

Begründung: 

 

Die bisher vorgesehenen Maßnahmen haben nicht ausgereicht um die geforderten 

Werte für NOx einzuhalten. Deshalb ist dem Luftreinhalteplan Kassel 2011 die 

Genehmigung durch die EU verwehrt worden. Bis heute ist kein Entwurf für einen 

genehmigungsfähigen Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Kassel vorgestellt 

worden. Die ignorierte Gesundheitsgefahr führt für etliche Bewohner*innen 

Kassels zu vermeidlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und einem 

vorzeitigen Tod. Viele der notwendigen zusätzlichen Anstrengungen und 

Maßnahmen sind ausschließlich lokal umsetzbar. Hier einige Beispiele: 

Grundsätze: 
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zusätzlich ein Verbesserungsgebot. 

- Verpflichtende Beachtung bei allen Vorhaben auf allen Planungsebenen. 

- Anerkennung des Gesundheitsschutzes, Schaffung der Bereitschaft, 

Änderungen aktiv umzusetzen. Restriktionen und Nachsteuern bei 

ungenügenden Erfolgen. 

Einzelne kommunale Maßnahmen: 

- Abbau und Entsiegelung von Parkplätzen an Kommunalgebäuden mit gutem 

ÖPNV Anschluss. Ziel: Ausreichende Parkplätze für Mobilitätseingeschränkte, 

benötigte Dienstwagenstandorte attraktives Jobticketangebot für Alle. Im 

Übergang: Anwendung des RP Kassel und Uni Kassel Modells für alle gut mit 

dem ÖPNV erreichbaren Dienststellen (Voraussetzung einer Parkberechtigung 

ist ein Jobticket). 

- Kein Ausbau von Tiefgaragenkapazitäten über die notwendigen Parkplätze für 

Mobilitätseingeschränkte und Geschäftswagen hinaus 

- Anpassung der Stellplatzsatzung mit dem Ziel der Reduzierung der Stellplätze 

und der Ausweisung von Bereichen in denen neue Stellplätze als unverträglich 

ausgeschlossen und nur abzulösen sind. 

- Jährlicher Umbau von 4 % der Kreuzungsknotenpunkte mit Verbesserung für 

Rad, Fußgänger und ÖPNV Nutzung. 

- Verbesserung der Kapazitäten im ÖPNV z.B. durch Einsatz von Tramanhängern 

oder Taktverdichtung 

- Festsetzung von Dachbegrünung (mit Ausnahme von Belichtungsflächen) auf 

allen gering geneigten Dächern 

- Festsetzung von Fassadenbegrünung in belasteten Gebieten z.B. in den 

verdichteten Bereichen 

- Entsiegelung und Begrünung von belasteten Gebieten z.B. in den verdichteten 

Bereichen  

- Stadtbegrünungsprogramm z.B. jährliche Neupflanzung von 100 neuen 

Straßenbäumen zusätzlich zum Ersatz von abgestorbenen Bäumen 

- Umsetzungsorientierten regionalen und lokalen Energiewendeplan erstellen 

- Teilausbauziele des Fern- und Nahwärmenetzes festlegen, z.B. 

Neuanschlusszahlen oder Strecken, Anschlusszwang festsetzen 

- Ausweisung von Sanierungsgebieten mit lufthygienischer- und klimatischer 

Belastung 

- Energetische Sanierungsgebiete mit lufthygienischer- und (micro)klimatischer 

Sanierung koppeln 

- Jährliche Energetische Sanierung von mindestens 4% des städtischen 

Gebäudebestands (dann kann nach 25 Jahren wieder von vorne begonnen 

werden) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1637 

 

 

Freies WLan vor städtischen Museen 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Vor dem Stadtmuseum, dem Naturkundemuseum, der GrimmWelt und dem 

Fridericianum wird ein frei nutzbares öffentliches WLan angeboten. 

 

 

Begründung: 

 

An vielen Touristischen Zielen wie z.B. Pisa, Brüssel, Amsterdam wird ein freier 

WLan Zugang (free WiFi) angeboten. 

Ein solches Angebot ist nicht nur für Tourist*innen und 

Ausstellungsbesucher*innen sondern auch für viele Bewohner*innen Kassels sehr 

attraktiv.  

An bestehenden Städtischen Gebäuden ist ein offenes WLan Angebot 

kostengünstig realisierbar. 

Nach zwei Jahren Betrieb werden die ausgewerteten Nutzer*innen Zahlen, Kosten 

und Rückkoppelungen im Ausschuss für Kultur vorgestellt. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Renate Gaß 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1644 

 

 

 

Handwerkerparken 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, für Handwerker und Dienstleistungsbetriebe 

einen Jahresparkausweis zu einer Gebühr analog der Anwohnerparkausweise 

einzuführen, der auf Antrag erteilt wird und die Parkscheinblöcke, die über die 

Kreishandwerkerschaft bezogen werden können, ersetzt. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1645 

 

 

 

Brötchentaste 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zur Stärkung von Einzelhandelsgeschäften 

und Dienstleistern im Zentrum und in den Stadtteilzentren die Möglichkeit des 

kostenlosen Kurzzeitparkens bis 30 Minuten (sog. Brötchentaste) einzuführen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1650 

 

 

Sporthalle Marbachshöhe 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, noch in diesem Jahr die finanziellen Mittel zur 

Sanierung der Sporthalle Marbachshöhe bereitzustellen und mit der Planung 

der Durchführung zu beginnen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie 

erneuern/Freie Wähler und des Stadtverordneten Bayer 
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Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel vom  

26. April 2010 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 11 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst: 

(1) An den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung kann 

der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Ausländerbeirates, des 

Behindertenbeirates bzw. des Seniorenbeirates oder seine bzw. ihre 

Stellvertretung teilnehmen. 

 

(2) Der Stadtverordnetenvorsteher bzw. die Stadtverordnetenvorsteherin 

erteilt dem Vertreter bzw. der Vertreterin des Ausländerbeirates auf Antrag 

das Wort zu Tagesordnungspunkten, die die Interessen der in Kassel 

lebenden ausländischen Einwohner und Einwohnerinnen vorwiegend 

berühren. 

 

(3) Der Stadtverordnetenvorsteher bzw. die Stadtverordnetenvorsteherin 

erteilt dem Vertreter bzw. der Vertreterin des Behindertenbeirates auf 

Antrag das Wort zu Tagesordnungspunkten, die die Interessen der in 

Kassel lebenden behinderten Einwohner und Einwohnerinnen vorwiegend 

berühren. 

 

(4) Der Stadtverordnetenvorsteher bzw. die Stadtverordnetenvorsteherin 

erteilt dem Vertreter bzw. der Vertreterin des Seniorenbeirates auf Antrag 

das Wort zu Tagesordnungspunkten, die die Interessen der in Kassel 

lebenden Bürger und Bürgerinnen ab dem 60. Lebensjahr vorwiegend 

berühren. 

 

(5) Der bzw. die Vorsitzende des Ausländerbeirates, Behindertenbeirates 

bzw. Seniorenbeirates erstatten den Jahresbericht gemäß ihrer jeweiligen 

Satzungsregelung. 
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2. § 16 Absatz 4 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst: 

(4) Der Ausländerbeirat, der Behindertenbeirat und der Seniorenbeirat 

benennen jeweils aus ihrer Mitte ein Mitglied für die Sitzungen der 

Ausschüsse zur Teilnahme mit beratender Stimme. Dies gilt nicht für den 

Grundstücksausschuss. 

 

3. In § 16 der Geschäftsordnung werden die Absätze 5 und 6 ersatzlos 

gestrichen und Absatz 7 wird Absatz 5. 

 

4. § 17 Absatz 5 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst:  

(5) Die Beratung eines Antrages bzw. einer Anfrage von Stadtverordneten, 

Fraktionen bzw. Beiräten, die keinen stimmberechtigten Sitz im Ausschuss 

haben, wird bei Abwesenheit des Antragstellers bzw. der Antragstellerin 

einmal zurückgestellt. Danach erfolgt eine Beratung und Entscheidung bzw. 

Beantwortung im Ausschuss auch bei Nichtanwesenheit des Antragstellers 

bzw. der Antragstellerin. 

 

5. § 20 Absatz 1 und Absatz 5 der Geschäftsordnung werden wie folgt neu 

gefasst:  

(1) Anträge können gestellt werden von 

-Fraktionen durch ihren Vorsitzenden bzw. ihre Vorsitzende oder deren  

   Stellvertretung,  

-jedem bzw. jeder Stadtverordneten,  

-dem Magistrat 

-der Betriebskommission der Eigenbetriebe, 

-dem Oberbürgermeister bzw. der Oberbürgermeisterin 

-dem Jugendhilfeausschuss und 

-dem Ausländer-, Behinderten- bzw. Seniorenbeirat durch ihren  

   Vorsitzenden bzw. ihre Vorsitzende oder deren Stellvertretung  

   entsprechend vorheriger Beschlussfassung durch das jeweilige Gremium. 

 

(5) Magistratsanträge, Anträge der Betriebskommission von Eigenbetrieben, 

des Ausländerbeirats, Behindertenbeirats sowie des Seniorenbeirats 

können ohne vorherige Beratung in der Stadtverordnetenversammlung von 

dem Stadtverordnetenvorsteher bzw. der Stadtverordnetenvorsteherin 

unmittelbar einem Ausschuss überwiesen werden. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnetenvorsteherin Petra Friedrich 
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Fraktionsvorsitzender 

SPD 

Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 

Fraktionsvorsitzender 

CDU 

   

   

   

   

   

   

Fraktionsvorsitzender 

FDP 

Fraktionsvorsitzender 

Demokratie 

erneuern/Freie Wähler 

Stadtverordneter 

Piraten 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1680 

 

 

Arztfahrtberechtigung für den Innenstadtbereich 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, 

damit Taxi- und Mietwagenfahrer mit Hilfe einer durch die Stadt Kassel 

ausgegebenen Arztfahrtberechtigung für den Innenstadtbereich in die Lage 

versetzt werden, ambulant operierte und behinderte Patienten von und zu den 

hilfeleistenden Ärzten zu befördern. 

 

 

Begründung: 

 

In der Innenstadt befindet sich eine Anzahl von Ärzten, die u.a. auch ambulante 

Operationen durchführen. Hier einen Weg zu finden, den Patienten eine durch den 

Taxi- und Mietwagenfahrer kostenfreie “Arztfahrtbeschilderung“  die An- und 

Abfahrt zu ermöglichen, sollte im Interesse der Patienten, der Ärzte und der Fahrer 

möglich sein. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1686 

 

 

Schwerpunktkontrollen 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Bereich der Innenstadt, aber auch in den 

Zentren der Kasseler Stadtteile, Schwerpunktkontrollen durch Mitarbeiter des 

Ordnungsamtes durchzuführen. Ziel dabei ist es, für mehr Sauberkeit auf 

öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen Sorge zu tragen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1693 

 

 

 

Solidarität mit den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
Die Kasseler Stadtverordnetenversammlung solidarisiert sich mit den 
Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsberufe. Sie unterstützt die 
Gewerkschaften Verdi und GEW in der aktuellen Tarifauseinandersetzung. 
Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt die Lohnforderung und hält eine 
Neuordnung der Eingruppierungsregeln und die Anpassung der 
Tätigkeitsmerkmale an die Realität für unverzichtbar, denn der Nachholbedarf 
ist enorm. 

 

 

Begründung: 

 

Soziale Dienstleistungen sind unerlässlich für unser Leben. Es kann nicht sein, dass 

überall dort, wo es um die Erziehung von Kindern, um Soziale Arbeit oder die 

Pflege von alten und kranken Menschen geht, die Arbeitsbedingungen schlecht 

und die Einkommen gering sind. Es muss ein Ende haben, dass berufsbedingte 

Stresskrankheiten im Sozial- und Erziehungsbereich überdurchschnittlich oft 

auftreten. Frauen sind überdurchschnittlich von prekären Arbeitsverhältnissen 

betroffen. Dass die Arbeit im Sozial- und Erziehungsbereich besser gewürdigt wird 

und Existenz sichernde Arbeitsplätze geschaffen werden, um die Arbeitsbelastung 

zu reduzieren, ist nicht nur im Interesse der Beschäftigten, sondern im Interesse 

unzähliger Menschen, die auf deren Arbeit angewiesen sind. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Simon Aulepp 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Georg-Stock-Platz 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, ein Entwicklungskonzept für den alten Ortskern 

Wehlheiden (Untersuchungsgebiet: Kohlenstraße, Wittrockstraße, 

Wilhelmshöher Allee, Schönfelderstraße, Gräfestraße) vorzulegen, in dem 

untersucht werden soll, wie eine städtebauliche Entwicklung des Areals erfolgen 

kann. 

 

 

Begründung: 

 

Im Zuge der Sperrung des Georg-Stock-Platzes ist deutlich geworden, dass für das 

Quartier ein städtebauliches Gesamtkonzept erstellt werden muss. Dieses Konzept 

soll mit den Wehlheider Bürgerinnen und Bürgern, dem Ortsbeirat, sowie Vereinen 

in einem öffentlichen Prozess diskutiert und umgesetzt werden. Des Weiteren 

muss sichergestellt werden, dass auch ohne die vollumfängliche Nutzung des 

Stockplatzes, die Kirmes in ihrem bisherigen Umfang durchgeführt werden kann. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Sprafke 

 

Dr. Günther Schnell Dieter Beig  

Fraktionsvorsitzender 

SPD 

Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1699 

 

 

Fraktionsvorsitzender Häfner zieht den Antrag in der Sitzung des Ältestenrates 

am 2. November 2015 für seine Fraktion zurück. 

 

Sachstand zwischen Stadt Kassel und Kasseler Feuerwehrverein e. V. 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung die 

Hintergründe zu der jetzt veröffentlichten Auseinandersetzung zwischen der 

Stadt Kassel, vertreten durch den Bürgermeister Jürgen Kaiser, und dem 

Kasseler Feuerwehrverein darzulegen. Insbesondere die Tatsache, dass der 

Bürgermeister als Vertreter dieser Stadt seit mehreren Monaten nicht in der 

Lage ist, einen Gesprächstermin anzubieten. 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung erfolgt mündlich. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

 

 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1596 

 

 

 

Maßnahmen zur Verbesserung der sportmotorischen Fähigkeiten von Kindern 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zu berichten, welche Maßnahmen er ergriffen 

hat, um die nachlassenden sportmotorischen Fähigkeiten von Kindergarten- 

und Grundschulkindern zu verbessern. Dabei soll auch die Förderung der 

Kasseler TAG-Kinder des Hessischen Landesprogramms „Talentsuche und 

Talentförderung“ vorgestellt werden. Hierzu sollte Herr Helmut Simshäuser 

vom Staatlichen Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel berichten. 

 

 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1624 

 

 

Gesundheitskarte für Flüchtlinge 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  

 

1. Die Stadt Kassel soll die medizinische Versorgung von AsylbewerberInnen 

und Menschen mit Anspruch auf Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) vereinfachen und verbessern, indem 

deren Krankenbehandlung auf eine gesetzliche Krankenversicherung in 

Anlehnung an das „Bremer Modell“ übertragen wird. Hierbei erhalten 

Leistungsberechtigte nach §§ 4 und 6 AsylbLG eine 

Krankenversicherungskarte der gesetzlichen Krankenversicherung. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit den gesetzlichen 

Krankenkassen aufzunehmen, um eine entsprechende Vereinbarung auf 

Grundlage des § 264 Absatz 1 SGB V zu treffen. 

3. Die Verwaltung wird darüber hinaus gebeten, gemeinsam mit den Akteuren 

aus Gesundheitshilfe und Flüchtlingssozialarbeit die gesundheitliche 

Versorgung von Flüchtlingen im Asylverfahren und weiteren 

Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG in Anlehnung an das „Bremer 

Modell“ für Kassel weiter zu entwickeln und für diesen Personenkreis ein 

besonderes Gesundheitsprogramm zu erarbeiten. 

4. Die Gesundheitskonferenz Kassel wird gebeten, über die bislang vereinbarten 

Themenschwerpunkte hinaus das Thema der gesundheitlichen Versorgung 

von Flüchtlingen im Asylverfahren und Ausländern, die Anspruch auf 

Leistungen nach dem AsylbLG haben (Geduldete und Flüchtlinge mit 

subsidiärem Aufenthaltsschutz), in Kassel mit zu bearbeiten und hierbei auch 

die hieran beteiligten Akteure aus dem Gesundheitswesen und die örtlichen 

Organisationen der Flüchtlingshilfe mit einzubinden. 

 

 

 

Begründung: 
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Der Zugang von Asylbewerbern, Geduldeten und Flüchtlingen mit subsidiären 

Aufenthaltstiteln (nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 AsylbLG) zu medizinischer 

Versorgung findet nur eingeschränkt und mit bürokratischen Hürden statt. Die 

Betroffenen haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur Anspruch auf 

reduzierte medizinische Leistungen bei akuten Erkrankungen und 

Schmerzzuständen und benötigen vor der Inanspruchnahme einer medizinischen 

Leistung einen Behandlungsschein, den das Sozialamt ausstellen muss. Um die 

Anspruchsberechtigung zu prüfen, benötigen die betroffenen Flüchtlinge hierfür 

oftmals erst ein ärztliches Attest, das die Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit 

der Behandlung bestätigt, wofür jedoch die Flüchtlinge zunächst die Attestkosten 

aufzubringen haben. Schließlich bleibt das Sozialamt vielfach darauf angewiesen, 

vor einer Entscheidung das Gesundheitsamt einzuschalten. Notwendige 

Untersuchungen und Behandlungen können dadurch häufig erst mit tage- oder 

wochenlangen Verspätungen erfolgen mit zum Teil erheblichen Beschwerden und 

erschwerten Heilungsbedingungen für die Betroffenen. Teilweise ergaben sich 

auch höhere Behandlungskosten aufgrund verspätet eingeleiteter Heilmaßnahmen.  

 

Derartige Belastungen sowohl für die Betroffenen wie für die Sozialverwaltung 

sollen durch die vorgeschlagene Verfahrensweise entfallen und somit der Zugang 

der Betroffenen zu medizinischer Versorgung vereinfacht sichergestellt werden.  

 

Für die Entscheidung ist zu berücksichtigen: 

 

1. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom  18. Juli 2012  - 1 BvL 10/10 

und 1 BvL 2/11 - weist auf die Notwendigkeit der grund- und 

menschenrechtskonformen Auslegung der §§ 4 und 6 

Asylbewerberleistungsgesetz hin: Diese müsse dazu führen, dass 

weitestgehend gleiche Gesundheitsleistungen wie in den gesetzlichen 

Krankenversicherungen erbracht werden. - In der Praxis ist dies aber nicht 

der Fall. Notwendige Konsequenz wäre die Abschaffung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes und die Einbeziehung aller Flüchtlinge in die 

gesetzliche Krankenversicherung und in die sonstigen Regelungen des 

Sozialgesetzbuches.   

2. Der Verwaltungsaufwand, der von den Ämtern geleistet werden muss 

(Ausgabe der Krankenscheine, Überprüfung der Notwendigkeit, Zahlung 

jeder Leistung an die Rechnungssteller, etc.), führt zu vermeidbaren Kosten. 

Hamburg schätzt ein, dass jährlich 1,2 Millionen Euro durch die Ausgabe der 

Gesundheitskarte eingespart wurden. Durch die Verschleppung und 

Chronifizierung von Erkrankungen fallen höhere statt niedrigere Kosten an.  

3. Das bürokratische System führt dazu, dass ärztliche Einrichtungen zu spät 

aufgesucht werden. Damit können sich Krankheiten verschlimmern oder 

Infektionen verbreiten. Auch weist die Bundesärztekammer darauf hin, dass 

dies für den betroffenen einzelnen Menschen gravierende bis existenzielle 

Auswirkungen und für die Bevölkerung auch eine kollektive Dimension hat, 

da Infektionskrankheiten nicht oder viel zu spät festgestellt und behandelt 

werden können.  
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Sozialamt eine Behandlung durchführen, entsteht bisher ein Kostenrisiko. Sie 

befinden sich in dem Dilemma zwischen ärztlicher Pflichterfüllung und dem 

Risiko, die Leistungen nicht erstattet zu bekommen. 

5. Die Versichertenkarte wurde in dem Stadtstaat Bremen bereits vor zehn 

Jahren, in Hamburg 2012 eingeführt. Weitere Bundesländer, wie Baden-

Württemberg, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Niedersachsen haben 

die Einführung bereits beschlossen oder sind dabei dies zu tun. In Münster 

gab es einen interfraktionellen Antrag aller Fraktionen (von CDU bis LINKE), 

der die Einführung beschloss. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

 

16. März 2015 

1 von 3 

Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1632 

 

 

Entwicklungskonzept Wohnen erstellen 

 

Antrag 

 

gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Mai 2015 zur 

Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung Mobilität und Verkehr 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, bis zum November 2015 ein 

Entwicklungskonzept Wohnen für Kassel zu erarbeiten und der 

Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Ziele: 

- Ausreichend bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit geringem 

Einkommen bereitstellen. 

- Weitere Preissteigerung auf dem Wohnungsmarkt verhindern. 

- Den Bedarf an günstigem barrierefreien Wohnraum decken. 

- Die Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen ermöglichen. 

- Den Bedarf an Wohnungen für Studierende decken. 

- Vertreibung der bisherigen Mieter*innen durch Sanierungen verhindern. 

- Eine soziale Mischung in allen Stadtteilen sicherstellen.  

 

Folgende Instrumente sollen berücksichtigt werden: 

- Anwendung von Konzeptverfahren bei der Vergabe städtischer Flächen, in 

dem die inhaltliche Ausrichtung des Bauvorhabens und nicht das finanzielle 

Höchstgebot als Vergabekriterium zur Wirkung kommt. Dieses Verfahren 

zielt auf die bevorzugte Vergabe an sozial- und wohnungspolitisch 

verantwortungsvoll agierende Wohnungsunternehmen und -projekte, 

bevorzugt in der Rechtsform der Genossenschaft. 

- Der Bestand kommunaler Wohnungen (GWG) wird erhalten und als 

geförderter Wohnraum ausgebaut. 

- Förderung von Baugemeinschaften.  

- Erhalt der langfristigen politischen Steuerungsfähigkeit der Stadt durch die 

Vergabe der städtischen Flächen in Erbpacht. 

- Bei Bebauungsplänen bzw. bei damit verbundenen städtebaulichen 

Verträgen mit Investoren ist ein 30%-Mindestanteil an gefördertem 

Wohnraum zwingend vorzuschreiben. 



 

Antrag Fraktion Kasseler Linke Vorlage-Nr. 101.17.1632 

2 von 3  

 

- Die Stadt nutzt ihre planungs- und satzungsrechtlichen Möglichkeiten, um 

den Eigentumswohnungsboom zu bremsen. 

- Erlass von sozialen Erhaltungssatzungen gemäß §172ff BauGB für 

bestimmte Wohngebiete, auf deren Grundlage die Stadt beim Verkauf 

bestehender Wohnungen Vorkaufsrecht bekommt oder ersatzweise 

Vereinbarungen mit dem Investor bezüglich Miethöhe, Umwandlung in 

Eigentumswohnungen und maßvoller Sanierung treffen kann. 

- Einrichtung einer genossenschaftlichen Immobilienagentur, etwa nach dem 

Vorbild der GIMA in München, um gegebenenfalls das Vorkaufsrecht 

wahrnehmen zu können und um bei der Erschließung von 

Konversionsflächen (Flächenbevorratung) als Käufer auftreten zu können. 

- Ausbau der Fachstelle Wohnen 

- Ausweitung einer Belegungssteuerung durch Kooperationsverträge.  

- Zu Zweckentfremdung und Leerstand soll ein Monitoring-System 

eingerichtet werden.  

 

 

Begründung: 

 

Kasseler Erklärung - ,,Bezahlbarer Wohnraum für Alle“: 

Ein individueller und geschützter Wohnraum ist ein Grundbedürfnis und sollte 

jedem Menschen zur Verfügung stehen. Er ist auch die Grundvoraussetzung für 

eine gelingende Hilfe aller sozialen Einrichtungen und Dienste in der Stadt. 

Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum betrifft nicht nur einkommensarme 

Menschen, diese aber in besonderem Maße. Menschen, die finanziell und sozial 

stark benachteiligt sind, waren bisher auch ohne Wohnungsknappheit vom 

allgemeinen Wohnungsmarkt ausgegrenzt. Dieses Problem hat sich in letzter Zeit 

in Kassel verschärft, Selbst eine medienwirksame Befassung mit dem Thema, z.B. 

,,Studentenrekord sorgt für Wohnungsnot", HNA vom September 2013, sorgt nicht 

dafür, dass die Belange, der am Wohnungsmarkt besonders benachteiligten 

Personen noch im Blickfeld der Öffentlichkeit sind. 

Der Dachverband der Wohnungslosenhilfe in Deutschland BAGW sieht einen 

drastischen Anstieg der Wohnungslosigkeit in Deutschland. 2012 waren ca. 284,00 

Menschen ohne Wohnung, 2010 waren es noch 248.000, bis 2016 prognostiziert 

die BAGW einen weiteren Anstieg um ca. 30% auf 380.000 Menschen. 

In Kassel gibt es bzw. wird ausreichend attraktiver Wohnraum für 

einkommensstärkere Personen errichtet. Die steigende Zahl der 

Einpersonenhaushalte, Studenten, alleinstehenden und älteren Menschen und von 

Personen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, erfordert eine erhöhte 

Anzahl von bezahlbaren kleineren Wohnungen. 

Dies wird nach Einschätzung des Pestel-Instituts (Hannover) mittelfristig auch bei 

etwas sinkenden Einwohnerzahlen in Ballungsräumen insgesamt der Fall sein. Die 

Herstellung und den Zugang zu Wohnungen überwiegend dem Markt zu 

überlassen stellt sich aktuell als Gefährdung unserer sozialen Marktwirtschaft dar. 

Die steigende Nachfrage nach günstigem Wohnraum kann zunehmend weniger 

befriedigt werden. 
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Eine preiswerte Wohnung in den ländlichen Regionen Nordhessens entlastet das 

Mittelzentrum nicht. Der Kasseler Wohnungsmarkt braucht sie in Kassel. Den 

Mangel an kleinen, preisgünstigen Wohnungen spürt im besonderen Maße die 

wachsende Zahl von Menschen im Niedriglohnbereich (acht Prozent der 

Mieterhaushalte in Deutschland gaben in 2010 mehr als 40% ihres 

Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete aus). 

Mit den kommunalen, Landes- und genossenschaftlichen 

Wohnungsbauunternehmen stehen der Stadt noch Partner für eine 

Neubestimmung der regionalen Wohnungsbaupolitik zur Verfügung. Viele 

Unternehmen haben sich mit dem Auslaufen der Sozialbindungen aus dem 

,,sozialen Vermietungsgeschäft" zurückgezogen, um beim Abschluss von 

Mietverträgen tatsächliche oder vermeintliche Risiken zu vermeiden. 

 

Quelle: http://www.dw-

kassel.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Kasseler_Erklaerung.pdf 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 
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Nordtangente 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, sich bei der Hessischen Landesregierung für 

die Planung einer Nordtangente einzusetzen, um für Kassel eine deutliche 

Verringerung des Durchgangsverkehrs zu erreichen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1636 

 

 

Standort B-Weg-Punkt-Bus 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, den Betreibern des „B-Weg-Punkt“-Busses 

einen Stellplatz am Florentiner Platz bzw. in der Nähe des CVJM zu 

ermöglichen, um dort aufsuchende Jugendarbeit mit dem Ziel der Drogen- und 

Alkoholprävention, der Eindämmung des Vandalismus, der Ermutigung zu 

ehrenamtlicher Arbeit, der Vermittlung von Medienkompetenz und der 

Unterstützung zur Bewältigung von Alltagsproblemen anzubieten. 

 

 

Begründung: 

 

Der von den Betreibern (Evangelische Jugend Kassel, CVJM Kassel und Katholisches 

Jugendreferat Kassel) gewünschte Standort in der Innenstadt hat viele Vorzüge, da 

er in der Nähe des alten Standortes des Jugendcafés Treppenstraße ist und mit 

dem nahen CVJM-Gebäude Strom, Wasser und Toilettenanlagen zur Verfügung 

stehen. Die Stadt muss ein Interesse daran haben, dass an dieser Stelle an einem 

Tag pro Woche für einige Stunden dieses nicht-kommerzielle Angebot 

durchgeführt werden kann. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Jutta Schwalm 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 
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Studie zur Kostentransparenz im Verkehrssektor vorstellen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

In einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, 

möglichst vor der Sommerpause, sollen Vertreter*innen des Fachgebietes 

Verkehrsplanung und Verkehrssysteme der Uni Kassel ihre Studie zur 

Kostentransparenz im Verkehrssektor vorstellen. 

 

 

Begründung: 

 

Mit der Einbeziehung der Errichtungs-, Unterhaltungs- und Folgekosten steht ein 

Instrument als wichtige Grundlage für die Entscheidung für die Stadtverordneten 

im Verkehrssektor zur Verfügung. 

Durch die Auswertung auch im Städtevergleich sind Handlungsnotwendigkeiten 

und Defizite in Kassel ableitbar. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Verbindungsweg zwischen Fuldauferweg und Auedamm 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, den 

Verbindungsweg zwischen dem Fuldauferweg und dem Auedamm so 

umzusetzen, wie es in früheren Planungen vorgesehen war. 

 

Alternative Möglichkeiten sollen mit dem Behindertenbeirat abgesprochen 

werden. 

 

 

Begründung: 

 

In früheren Planungen war eine Verbindung zwischen Fuldauferweg und Auedamm 

vorgesehen. Damit wäre eine direkte Erreichbarkeit der Karlsaue im Bereich der 

Schwimmbadbrücke gewesen. Auch ist die Verbindung zwischen Fuldauferweg und 

Auedamm gerade für ältere und behinderte Menschen wichtig.  

Diese Planungen wurden seinerzeit jedoch icht weiter verfolgt bzw. umgesetzt. Die 

Gründe sind dem Behindertenbeirat jedoch nicht bekannt. 

 

 

Berichterstatter/-in: Helmut Ernst 

 

 

 

Helmut Ernst 

Vorsitzender des Behindertenbeirates 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

 

19. März 2015 

1 von 2 
Vorlage Nr. 101.17.1640 

 

 

 

Nordhessische Baugruppenbörse 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, in Abstimmung mit dem  Zweckverband Raum 

Kassel, eine Baugruppenbörse als Informationsplattform einzurichten, die den 

nordhessischen Baugruppen die Möglichkeit eröffnet, ihre Projekte des 

gemeinschaftlichen Wohnens der Öffentlichkeit vorzustellen und interessierten 

Menschen in Gebiet des Zweckverbands Raum Kassel die Gelegenheit gibt, sich 

über den Entwicklungsstand der Wohnprojekte und die 

Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren und über mögliche Flächen zu ihrer 

Realisierung. 

 

 

Begründung: 

 

Das gemeinschaftliche Wohnen im Zweckverbandsgebiet Raum Kassel findet 

immer mehr Zuspruch. Baugruppen suchen in Kassel und in den Umlandgemeinden 

nach geeigneten Flächen. Das Veranstaltungsangebot der Baugruppenbörse gibt 

den Projektbeteiligten und den Interessierten Menschen die Möglichkeit zu einem 

umfassenden regionalen Überblick über die Projekte des Gemeinschaftlichen 

Wohnens und  stärkt die Markttransparenz für die Beteiligten. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Joachim Schleißing 

 

 

 

Christian Geselle  Dieter Beig 

Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 
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Friedrich-Ebert-Straße Umbau fortsetzen - Geld bereitstellen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Friedrich-Ebert-Straße wird im Abschnitt Annastraße bis Bebelplatz 

umgebaut. Die notwendigen Mittel werden im Haushalt 2015 bereitgestellt. 

 

 

Begründung: 

 

Die in Jahren mit vielen Akteuren bearbeitete Planung liegt baureif vor. Die 

Bündelung von Maßnahmen der Kanal-, Leitungserneuerung, 

Hausanschlusssanierung, Erneuerung der Schieneninfrastruktur und 

Verkehrsflächen ist in dem Projekt gelungen. 

Die genehmigte Finanzierung sieht die Verwendung von Fördermitteln aus dem 

Programm „Aktive Kernbereiche in Hessen“ und Mitteln aus dem GVFG-

Landesprogramm vor. Die Komplementärmittel der Stadt Kassel von unter 3.1 

Millionen Euro für den letzten verbliebenen Abschnitt waren am 26. Januar von 

der Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung in das Lange Feld umgeschichtet 

worden. 

 

Mit einem rechnerischen Jahresüberschuss von 8.2 Mio Euro im genehmigten 

Ergebnishaushalt 2015 stehen ausreichende Mittel für die Aufstockung des 

Finanzhaushaltes für diesen Posten zur Verfügung. Wenn die Komplementärmittel 

nicht bereitgestellt werden, ist der zeitnahe Umbau unwahrscheinlich und die 

bereits bewilligten Zuschüsse verloren. Das sollte sich eine angespannte Stadtkasse 

nicht erlauben: viel Geld und Aufwand in eine baureife Planung zu stecken, 

Fördermittel zu akquirieren und dann kurz vor der Umsetzung einer guten Planung 

alles wegzuschmeißen. 
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Die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Umbau bestehen nach wie 

vor: 

 

Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche in Hessen Fördergebiet Friedrich-

Ebert-Straße Abgrenzung des Fördergebietes nach § 171 b Abs. 1, 2 

Baugesetzbuch (BauGB) Vorlage des Magistrats - 101.16.1356 - am 6.7.2009 

einstimmig von Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 

 

Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der 

SPD und B90/Grüne - 101.16.1376 am 5.10.2009 von der 

Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen von SPD, B90/Grüne, 

Kasseler Linke.ASG beschlossen 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 
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Gesundheitskarte für Flüchtlinge: Informationen aus Bremen 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

EinE VertreterIn der Bremer Sozialbehörde wird in die nächste Ausschusssitzung 

eingeladen, um über die Erfahrungen in Bremen mit der Gesundheitskarte für 

Flüchtlinge zu berichten. 

 

 

Begründung: 

 

In Bremen wurde die Gesundheitskarte für Flüchtlinge schon vor Jahren 

eingeführt. In Ergänzung zu unserem Antrag diese in Kassel einzuführen, 

ermöglicht der Informationsaustausch die Klärung eventuell noch offener Fragen. 

Mögliche Ansprechpartner wären etwa: 

Herr Holger Adamek, der 2005 zusammen mit Mitarbeitern der AOK das Bremer 

Modell für die Asylsuchenden entwickelt und sozialrechtlich auf abgesicherte Füße 

gestellt hat. Er ist langjähriger Mitarbeiter der Sozialbehörde Bremen, 

Sozialleistungen für Menschen in besonderen Lebenslagen. 

Alternativ könnte man auch einen Vertreter der Krankenkasse hinzuziehen: 

Herr Thorsten Schönherr ist in der AOK Bremen zuständig für die Umsetzung der 

Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden nach dem Bremer Modell. 

Herr Schönherr war im Rahmen der Novellierung des AsylblG am 3.11.14 als 

Sachverständiger für die AOK Bremen/Bremerhaven in den Ausschuss für Arbeit 

und Soziales des Bundes zum Thema Bremer Modell und Gesundheitskarte für 

Asylsuchende eingeladen. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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Hessische Arbeitsmarktförderung – Umsetzung des Arbeitsmarktbudgets 2015 

– Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - Arbeitserprobung / Beschäftigung / 

Qualifizierung / beschäftigungsorientiertes Fallmanagement“ 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtrat Christian Geselle 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung des ab 2015 neu 

ausgerichteten  Arbeitsmarktbudgets 2015 des Landes Hessen.  

 

2. Im Arbeitsmarktbudget 2015 wird das Projekt: „Neue Chancen im SGB XII - 

Arbeitserprobung / Beschäftigung / Qualifizierung / 

beschäftigungsorientiertes Fallmanagement“ mit bis zu 40 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt.   

 

3. Das Projekt wird zu 45 % aus weitergeleiteten Finanzmitteln des 

Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Die Stadt Kassel übernimmt die 

Kofinanzierung, soweit sie nicht durch Dritte sichergestellt wird. 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2015 für das 

Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 50004 zur Verfügung. Die 

voraussichtlichen Projektaufwendungen für 2016 und 2017 sind bei der 

Haushaltsplanung für 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 

berücksichtigt.“ 

 

Begründung: 

 

Projektskizze: 
 

Das Projekt wird im Hessischen Arbeitsmarktbudget 2015 durchgeführt, 

voraussichtliche Laufzeit vom 15. Juni 2015 bis 14. Juni 2017. Es ist der 

Maßnahmenart 4. „Beratung und Begleitung von Personen an den Nahtstellen der 

Rechtskreise (insbesondere SGB II / SGB XII) zugeordnet. Ziel des 

Arbeitsmarktbudgets ist es, die Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Personen 

durch präventive, flankierende, kultursensible und/oder sozialintegrative 

Beratungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote zu erhöhen. Dies ist 

eine besondere Herausforderung für den Personenkreis, der Leistungen nach dem 

SGB XII erhält. 
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Zielsetzung 

 

Ziel der Maßnahme ist die Einbindung von langzeiterwerbslosen und 

psychisch kranken Personen in geeignete Arbeitsbereiche und - wenn 

möglich - eine Rückführung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bei einer 

konstanten Arbeitsfähigkeit von mindestens 4 Std/Tag kann eine Überleitung 

in das SGB II erfolgen. Bei Eignung und erfolgreicher Tätigkeit werden zum 

Ende einer tagesstrukturierenden Beschäftigung oder Arbeitserprobung 

Anschlussmaßnahmen im Angebotsspektrum des SGB II gestaltet.  

 

Das Projekt ist in das Fallmanagement (FM) der Integrationsabteilung des 

Sozialamtes eingebunden. Ziel des FM ist die Wiederherstellung der 

Erwerbsfähigkeit und der Zugang zu den Eingliederungsmöglichkeiten  

SGB II und III. 

 

Das Projekt ist in die kommunale Gesamtstrategie gegen Arbeitslosigkeit und 

insbesondere gegen Langzeitarbeitslosigkeit eingebunden. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts werden sowohl bei individuell 

zugeschnittenen Projekten als auch bei der Arbeit in einer Kleingruppe, unter 

intensiver Anleitung einer Fachkraft, sozialpädagogisch begleitet und 

intensiv unterstützt. Das Projekt ermöglicht einen diskriminierungsfreien 

Zugang und die Inklusion auch solcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

ohne diese Förderung keine Chance auf eine Beschäftigung hätten. 

Menschen mit Migrationshintergrund und / oder besonderem Förderbedarf 

sind Hauptzielgruppe für dies Projekte. 

 

In der Maßnahme wird ein schonender Umgang mit Ressourcen umgesetzt. 

Die Projekte sind sowohl im Hinblick auf die Aktivierung und Integration der 

Teilnehmer/innen als auch auf die umgesetzten Beschäftigungs-, Beratungs- 

und Qualifizierungsangebote langfristig und nachhaltig angelegt. 
 

 

Zielgruppe 

 

Zielgruppe sind Leistungsempfänger/innen SGB XII, die zumindest über eine 

Restarbeitsfähigkeit verfügen, keine dauerhaften Leistungen der 

Grundsicherung erhalten oder Erwerbsunfähigkeitsrenten beziehen. Für die 

Zielgruppe werden in der Regel nur Teilziele und individuell messbare 

Integrationsfortschritte auf dem Weg zum ersten Arbeitsmarkt erreichbar 

sein. Im Vordergrund steht die Überprüfung sowie individuelle Förderung der 

Erwerbsfähigkeit.  
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eine Reha-Ausbildung, eine anderweitige Qualifizierung, eine Arbeits-

aufnahme z.B. im Bereich geringfügiger Beschäftigung  oder in einer 

Werkstatt für behinderte Menschen sein. Möglich ist aber auch der Verbleib  

im SGB XII mit dem Resultat der dauerhaften Grundsicherung. 
 

 

Tätigkeiten / Einsatzfelder 

 

Die angebotenen Tätigkeiten / Arbeiten müssen dem jeweiligen individuellen 

Leistungsvermögen, Kenntnis- und Erfahrungsstand sowie der körperlichen 

und psychischen Belastbarkeit entsprechen. Es sind einfache handwerkliche 

oder hauswirtschaftliche, aber auch Bürotätigkeiten, Boten- und 

Begleitdienste, Verteilaktionen für Vereine, Kirchen, Verbände, die Stadt 

sowie ehrenamtliche Tätigkeiten und Aktivitäten der Selbsthilfe denkbar. 

Tagesstrukturierende Beschäftigung und Arbeitserprobungen sind einer 

Arbeitsgelegenheit eher vergleichbar als regulärer Erwerbsarbeit. 

 

Der Einsatz ist nicht auf die „unschädlichen Tätigkeitsbereiche“ im Sinne des 

§ 16d / § 16e SGB II begrenzt. Es soll mit Handwerksbestrieben, 

Einzelhändlern und Dienstleistern kooperiert  werden. Durch die 

Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Unternehmen kann die 

Einmündung in Minijobs und in andere Arbeitsverhältnisse gefördert werden.  

 

 

Die beiden für das Projekt vorgesehenen sozialpädagogischen Fachkräfte sind 

bereits mit 19,5 Wochenstunden und 30 Wochenstunden im städtischen Dienst 

beschäftigt. Sie werden vorrausichtlich zum 15.06.2015 dem Projekt zugewiesen.  

 

Die aktuelle Kostenplanung beläuft sich für die Laufzeit von zwei Jahren auf 

348.774 €. Hiervon werden bis zu 55 % aus kommunalen Haushaltsmitteln sowie 

45 % aus weitergeleiteten ESF-Mitteln im Hessischen Arbeitsmarktbudget 

getragen. Vom städtischen Eigenmittelanteil von 191.826 € sind bis zu 96.000 € 

originäre Sozialhilfeleistungen. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2015 für das 

Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 50004 zur Verfügung. Die voraussichtlichen 

Projektaufwendungen für 2016 und 2017 werden bei der Haushaltsplanung für 

2016 und der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 berücksichtigt. Im Folgenden 

ist der Mitteleinsatz, insbesondere der städtische Eigenmitteleinsatz zur 

Umsetzung für das Vorhaben, dargestellt: 
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Ausgabenplan 2015 2016 2017 Insgesamt 

     Personalkosten 48.127 85.484 37.034 170.645 

Vergütung / Sozialhilfe 24.000 54.000 18.000 96.000 

Maßnahmenkosten - Träger 12.000 27.000 9.000 48.000 

Verwaltungsausgaben 9.625 17.097 7.407 34.129 

Gesamtaufwendungen 93.752 183.581 71.441 348.774 

    

 

     Finanzierungsplan 2015 2016 2017 Insgesamt 

     Beantragte ESF-Mittel 42.188 82.611 32.149 156.948 

Kommunale Mittel 51.564 100.970 39.292 191.826 

Gesamterträge 93.752 183.581 71.441 348.774 

 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1661 

 

 

 

Druselgrünzug im Bereich Augustinum als Grünfläche darstellen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Druselgrünzug im Bereich des Augustinums soll im Flächennutzungsplan als 

Grünfläche dargestellt werden. 

Der Magistrat wird beauftragt beim Zweckverband Raum Kassel einen Antrag 

auf Änderung des Flächennutzungsplans zu stellen. 

 

 

Begründung: 

 

Das Bebauungsplanverfahren wurde mit Schreiben vom 1.9.2009 und 9.9.2009 

eingestellt. Damit greift der Aufstellungsbeschluss der 

Stadtverordnetenversammlung nicht mehr. 

Die zahlreichen negativen Auswirkungen eines Bebauungsplans und einer darauf 

basierenden Baugenehmigung, abgeleitet aus der Darstellung im 

Flächennutzungsplan als Sondergebiet Alteneinrichtung, in Natur und Landschaft 

sind nicht vertretbar. 

Im rechtswirksamen Regional Plan Nordhessen 2009 ist die Fläche nördlich der 

Drusel als Vorranggebiet Regionaler Grünzug dargestellt. 

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz BnatSchG § 30 zu den Gesetzlich geschützten 

Biotopen gilt: 

„(1) Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als 

Biotope haben, werden gesetzlich geschützt (allgemeiner Grundsatz). 

(2) Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen 

Beeinträchtigung folgender Biotope führen können, sind verboten:  

 

 

 



 

Antrag Fraktion Kasseler Linke Vorlage-Nr. 101.17.1661 

2 von 2 1. Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer 

einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder 

naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen 

Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche.“ 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1662 

 

 

 

Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Bewirtschaftungsgrundsätze des Magistrats für den Haushalt 2015 werden 

aufgehoben. 

 

 

Begründung: 

 

Das Recht der eigenen Haushaltshoheit ist nach der Hessischen Gemeindeordnung 

ureigenes Privileg der Stadtverordnetenversammlung, das nicht übertragen 

werden darf (HGO §51 Abs.7.). Die im Magistrat beschlossenen 

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2015 entsprechen einer 

Hauswirtschaftlichen Sperre nach §107 der HGO. In den vom Hessischen 

Innenministerium herausgegebenen Hinweisen zur HGO werden Bedingungen 

gestellt, die eine Anordnung zur Durchführung selbiger rechtfertigen. Dazu muss 

sich entweder im Verlauf des Haushaltsvollzugs eine Gefährdung des 

Haushaltsausgleichs ergeben oder der in der Beschlussfassung über den Haushalt 

erwartete Fehlbedarf höher ausfallen. Bei einem – inzwischen aufsichtsbehördlich 

genehmigten - Haushaltsplan für das Jahr 2015 mit einem Überschuss von über 

8,0 Mio.€ ist damit nicht zu rechnen.  

In der Vorlage 100/2015 des Magistrats vom 16.3.15 fehlt eine solche stichhaltige 

Begründung. 
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I_15/HMdI_Internet/med/59d/59d1031f-7a17-b141-79cd-

aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1670 

 

 

 

Parkgebührenordnung 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Neufassung der Parkgebührenordnung 

(Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.04.2014, 

Magistratsvorlage 101.17.1275) dahingehend zu ändern, dass auf allen 

städtischen oberirdischen Parkplätzen die Parkgebühren montags-freitags nur 

bis 18.00 Uhr erhoben werden und samstags eine völlige 

Parkgebührenbefreiung besteht. 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 
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KVG - Jahresticket für Senioren 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, mit dem Vorstand der KVG Gespräche darüber zu 

führen, ob für die KVG die Möglichkeit besteht, außer der vergünstigten 

Nordhessenkarte 60plus für Senioren ebenfalls ein günstiges 

Seniorenjahresticket ausschließlich für das Stadtgebiet Kassel anzubieten. 

 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 
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Verordnung zur Änderung der Gefahrenabwehrverordnung über die 

Anleinpflicht für Hunde in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung -KHVO-) 

in der Fassung vom 10.12.2012 (Erste Änderung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

 

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Verordnung zur Änderung 

der Gefahrenabwehrverordnung über die Anleinpflicht für Hunde in der Stadt 

Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) in der aus der Anlage 1 zu dieser 

Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Anleinpflicht für Hunde in der Stadt Kassel wurde mit der 

Gefahrenabwehrverordnung über die Anleinpflicht für Hunde in der Stadt Kassel 

vom 10.12.2012 - nach den landesrechtlichen Vorgaben in der Hessischen 

Hundeverordnung (HundeVO) - neu gefasst. Die Verordnung ist in der Ausgabe der 

HNA Nr. 297 vom 20. Dezember 2012 öffentlich bekanntgemacht worden.  

 

Rechtsgrundlage für den Erlass einer kommunalen Gefahrenabwehrverordnung ist 

die Hessische Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von 

Hunden vom 22. Januar 2003. Deren § 9 sieht für bestimmte Fälle einen 

Leinenzwang für Hunde vor. Unter anderem gilt gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 HundeVO 

einen Leinenzwang auf von den Gemeinden zu bestimmenden, der Allgemeinheit 

zugänglichen konkret bezeichneten Grundstücken, insbesondere  

Park-, Garten- und Grünanlagen sowie Fußgängerzonen oder Teilen davon.  

 

Mit der Beschlussfassung über die Verordnung vom 10.12.2012 sind insgesamt 37 

konkret bezeichnete Grundstücke in einer Anlage zu § 1 der Verordnung festgelegt 

worden, auf denen die Anleinpflicht für Hunde gilt. Diese Anlage zu § 1 der 

Kasseler Hundeverordnung ist Bestandteil der Verordnung. 
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in den Naherholungsgebieten Bleichwiesen und Finkenherd die Anleinpflicht für 

Hunde anzuordnen. Diese Bitte ist insbesondere damit begründet worden, dass es 

auf den Bleichwiesen und dem Finkenherd in der Vergangenheit zu mehreren 

Vorfällen mit freilaufenden Hunden gekommen ist.  

 

Die Verwaltung hat daraufhin den Sachverhalt geprüft und die Gefährdungslage 

(Bestehen einer abstrakten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung) für 

Personen durch freilaufende Hunde in den vorgenannten Bereichen bejaht. Die 

Voraussetzungen für die Anordnung der Anleinpflicht sind nach der Überprüfung 

durch die Verwaltung zu bejahen. 

 

Die Anlage zu § 1 der Kasseler Hundeverordnung ist somit um zwei Flächen 

(laufende Nummer 38 „Finkenherd“ und laufende Nummer 39 „Bleichwiesen“) zu 

ergänzen. 

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass diese Änderungsverordnung bis zum 

Ablauf des 31.12.2016 befristet ist. § 79 Satz 1 HSOG sieht vor, dass 

Gefahrenabwehrverordnungen eine Beschränkung ihrer Geltungsdauer enthalten. 

Die Verwaltung hält eine Befristung - gleichermaßen wie die ursprüngliche 

Verordnung - bis zum 31.12.2016 für sinnvoll. 

 

Als Anlage sind dieser Vorlage beigefügt der Verordnungstext (Anlage 1) sowie die 

bisherige Gefahrenabwehrverordnung mit den vorgenannten 37 näher 

bezeichneten Grundstücken (Anlage 2). 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 20.04.2015 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Anlage 1 

 

          3.24.1 

 

 

VERORDNUNG 

 

zur Änderung der Gefahrenabwehrverordnung über die Anleinpflicht für Hunde 

in der Stadt Kassel (Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) vom 10.12.2012 

 

(Erste Änderung) 

 

vom 

 

Aufgrund der §§ 71, 71a, 74 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14.01.2005 (GVBl. I S. 14), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2013 (GVBl. S. 444), und § 9 Abs. 2 der 

Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) 

vom 22.01.2003 (GVBl. I S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

12.11.2013 (GVBl. S. 640), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel 

in ihrer Sitzung am ____ folgende Verordnung zur Änderung der 

Gefahrenabwehrverordnung über die Anleinpflicht für Hunde in der Stadt Kassel 

(Kasseler Hundeverordnung - KHVO -) beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Anlage zu § 1, Festlegung der Flächen, auf denen die Anleinpflicht gilt, wird um 

die Nummern 38 und 39 wie folgt ergänzt: 

 

Lfd. 

Nummer 

Bezeichnung der 

Fläche 

Art der Fläche Umgrenzung Stadtplan: 

Lage 

38 Finkenherd Freizeit- und 

Grünanlage 

Weserstraße - 

Zufahrt zum 

Parkplatz von der 

Weserstraße aus - 

Fulda - 

Gerberhäuser - Ahna 

G 12 

39 Bleichwiesen Parkanlage Gerberhäuser - Am 

Werr - 

Kinderbauernhof - 

Fulda - Hafenbrücke 

- Schützenstraße - 

ausgenommen sind 

Privatgrundstücke 

G 12 

 

 

 

 



Artikel 2 

 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 

 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31.12.2016 außer Kraft. 

 

 

Kassel, den 

Stadt Kassel – der Magistrat 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1683 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/5  

„Blücherstraße 22a“ (Aufstellungsbeschluss) 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 

Baugesetzbuch (BauGB) der Stadt Kassel Nr. VII/5 „Blücherstraße 22 a“ wird 

zugestimmt.  

 

Ziel und Zweck der Planung ist die Umsetzung der Vorhabenplanung zur 

Errichtung eines Wohn- und Ateliergebäudes, die als Nachnutzung eines 

Gaststätten- Geschäfts- und Bootslagerhauses und der Sicherung des Betriebes 

des Bootsverleihs und einer Slipanlage zur Fulda dient. 

 

Alle Kosten für Planungen, Gutachten und Neubauten sowie die 

Erschließungskosten trägt der Vorhabenträger.“ 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

(Anlage 2), die Beschreibung des Vorhabens (Anlage 3) und unmaßstäbliche 

Verkleinerungen des Vorhabenplanes (Anlage 4) sind beigefügt. 

 

Der Ortsbeirat Unterneustadt hat die Vorlage zu seiner Sitzung am 19. März 2015 

behandelt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

16. April 2015 und am 4. Mai 2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1684 

 

 

 

documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH 

- Änderung des Gesellschaftsvertrages - 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel, stimmt als Gesellschafterin der documenta und  

Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH, der Überleitung des 

documenta Archivs mit Wirkung zum 01. Januar 2016 in die documenta und 

Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH und der damit 

verbundenen Erhöhung der Gesellschafterzuschüsse ab dem Jahr 2016 zu.  

 

2. Der Änderung der § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 2 Satz 1 des 

Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt.  

 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Beschlüsse 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

Begründung: 

 

An der documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH, 

nachfolgend Gesellschaft genannt, sind das Land Hessen und die Stadt Kassel je zur 

Hälfte beteiligt. Das Stammkapital beträgt 25.600 €. Die zur Erfüllung der 

satzungsgemäßen Aufgaben erforderlichen Mittel werden, soweit sie nicht durch 

eigene Einnahmen gedeckt sind, von den Gesellschaftern als Zuwendungen zur 

Verfügung gestellt.  

 

Die Kosten für die Geschäftsstelle, die documenta Ausstellungen und die 

Ausstellungen im Museum Fridericianum werden von den Gesellschaftern je zur 

Hälfte übernommen. Darüber hinaus trägt das Land Hessen die 

Gebäudegrundkosten des Museums Fridericianum sowie die Kosten der 

documenta-Halle aufgrund der Vereinbarung vom 15.04.2008 bzw. 05.05.2008. 
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werden. Zur Finanzierung des neuen Aufgabengebietes der Gesellschaft, benötigt 

die Gesellschaft weitere Zuschüsse. Vorbehaltlich der Zustimmung der 

Stadtverordnetenversammlung und vorbehaltlich der Genehmigung des 

Haushaltsplanes 2016 der Stadt Kassel durch das Regierungspräsidium Kassel, soll 

vereinbart werden, den Gesellschafterzuschuss um 500 TEUR zu erhöhen. 

Im gleichen Zuge erfolgen Einsparungen im Bereich Sachkosten in den 

Teilergebnishaushalten Museen und Archive (21.640 €) und Rechtsamt (4.440 €). 

Außerdem erfolgen Einsparungen im Finanzhaushalt innerhalb der 

Investitionsgruppe 410 bei der Investitionsnummer 4104304300 (43.300 €). 

Darüber hinaus wird die Stadt Kassel der documenta GmbH das im Rahmen eines 

Personalgestellungsvertrages der documenta GmbH überlassene städtische 

Personal (ca.371.000 €) sowie die Kosten für technische Unterstützung 

(ca. 72.000 €) für Speicherkapazitäten, Betreuung und Spezialsoftware in 

Rechnung stellen. Die hierbei erwarteten Erträge werden in Höhe von 443.000 € 

geplant. Unter Berücksichtigung der genannten Einsparungen und der geplanten 

Erträge aus der Personalüberlassung und technischen Unterstützung, ist von 

keinen Mehrbelastungen des städtischen Haushaltes auszugehen.   

Das Land Hessen wird ihren Gesellschafterzuschuss ebenfalls um 500 TEUR 

erhöhen.  

 

Im Zusammenhang mit der Eingliederung des documenta Archives in die 

Gesellschaft wird der bisher im Gesellschaftsvertrag festgelegt Zweck der 

Gesellschaft erweitert. Eine Änderung des Vertrages ist daher in diesem Punkt 

notwendig. 

 

Die Geschäftsführung hat bei ihren Aktivitäten zum Einsammeln von Spenden 

festgestellt, dass vielen potentiellen Geldgebern nicht ersichtlich ist, dass es sich 

bei der documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH um eine 

gemeinnützige Gesellschaft handelt, die aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit zur 

Erstellung steuerlich berücksichtigungsfähigen Zuwendungsbescheinigungen 

(Spendenbescheinigungen) berechtigt ist. Die Geschäftsführung geht davon aus, 

dass zukünftig das Einsammeln von Spenden als gGmbH Vorteile bringt. 

 

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Anlage 1 

Stand 20. April 2015 

 

Synopse 

 

Änderung des Gesellschaftsvertrages der 

 

documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungsgesellschaft mbH 

 

Bisherige Fassung § 1 Absatz 1 Neue Fassung § 1 Absatz 1 

Die Firma der Gesellschaft lautet: 

documenta und Museum Fridericianum  Veranstaltungsgesellschaft  mit 

beschränkter Haftung 

 

Die Firma der Gesellschaft lautet: 

documenta und Museum Fridericianum gemeinnützige Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

Bisherige Fassung § 2 Absatz 2 Statz 1 Neue Fassung § 2 Absatz 2 Statz 1 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 

Durchführung der periodischen documenta-Ausstellungen  

(Ausstellungsbereich documenta) und aller Veranstaltungen im 

Museum Fridericianum (Veranstaltungsbereich Fridericianum) zur 

ausschließlichen und unmittelbaren auf andere Weise nicht zu 

erreichenden Förderung des allgemeinen Besten und auf geistig-

kulturellem Gebiet. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 

Durchführung der periodischen documenta-Ausstellungen  

(Ausstellungsbereich documenta) und aller Veranstaltungen im 

Museum Fridericianum (Veranstaltungsbereich Fridericianum) sowie 

durch die Archivierungstätigkeit im documenta Archiv 

(Archivierungsbereich documenta Archiv) zur ausschließlichen und 

unmittelbaren auf andere Weise nicht zu erreichenden Förderung des 

allgemeinen Besten und auf geistig-kulturellem Gebiet. 
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Vorlage Nr. 101.17.1685 

 

 

 

Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013 (Erste Änderung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

 

Mitberichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

  

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 

Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren 

Einrichtungen vom 27.05.2013 (Erste Änderung) in der aus der Anlage 1 zu 

dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 

 

Mit der Neufassung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013 wurden u.a. die 

Entgelte für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren 

Einrichtungen angepasst. Ziel der Anpassung war es, bei entgeltlichen 

Benutzungen auswärtiger Veranstalter kostendeckende Benutzungsentgelte 

analog der Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Kassel zu erheben. Der 

nunmehr vorliegende Entwurf einer Ersten Ordnung zur Änderung der 

Tarifordnung trägt im Wesentlichen dem Änderungs- bzw. Regelungsbedarf von 

zwei Gesichtspunkten Rechnung: 

 

(1) Zunächst wird eine Begünstigung gemeinnütziger oder jugendpflegerischer 

Veranstaltungen angestrebt, bei denen nicht anteilig über den Gewinn aus dem 

Verkauf von Eintrittskarten abgerechnet werden kann. Hierzu soll es der neu in 

die Tarifordnung aufgenommene Ausnahmetatbestand von Ziff. 2.25 

ermöglichen, in Abweichung zu Ziff. 2.24 bei der Durchführung von 

gemeinnützigen oder jugendpflegerischen Sportturnieren nicht auf Grundlage 

der teilnehmenden Mannschaften, sondern nach Maßgabe der pauschalierten 

Stundensätze nach Ziff. 2.21 bis 2.23 abzurechnen. 
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bestimmten Kleinveranstaltungen sicher, die ansonsten rechnerisch über den 

Verweis in Ziff. 2.21 bis 2.23 in diesen besonderen Fällen nicht eintreten 

würden. 

 

(2) Neu aufgenommen sind unter Ziff. 2.35 Regelungen für ein angemessenes 

Catering-Entgelt bei Fußballspielen Kasseler Vereine mit Lizenzspieler- oder 

Vertragsamateurstatus. 

 

Der Entwurf der Ordnung zur Änderung der Tarifordnung ist als Anlage 1 

beigefügt. Die tariflichen sowie kleineren redaktionellen Änderungen sind der als 

Anlage 2 beigefügten Synopse zu entnehmen. 

 

Die Sportkommission hat dem Entwurf der Ordnung zur Änderung der 

Tarifordnung in ihrer Sitzung vom 19.11.2014 zugestimmt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 20.04.2015 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Anlage 1 

  9.05.08.1 

 

 

ORDNUNG 

 

zur Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der städtischen 

Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 27.05.2013 

 

(Erste Änderung) 

 

vom 

 

Aufgrund des § 51 Ziff. 10 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom 18.07.2014 

(GVBl. I S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer 

Sitzung am _____ folgende Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 

Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen vom 

27.05.2013 (Erste Änderung) beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

1. Der Ziffer 2.24 wird hinter „10,00 €“ das Satzzeichen „.“ angefügt. 

 

2. Der Ziffer 2.24 wird folgende Ziffer 2.25 angefügt: 

 

 „Wenn das Entgelt nach Ziffer 2.24 das Entgelt nach Ziffer 2.21 bis 2.23 

übersteigt, wird bei Durchführung gemeinnütziger oder jugendpflegerischer 

Veranstaltungen nach Ziffer 2.21 bis 2.23 abgerechnet.“ 

 

3. Der Ziffer 2.34 wird folgende Ziffer 2.35 angefügt: 

 

 „Zusätzlich wird ein Catering-Entgelt von 0,13 € pro Zuschauer erhoben.“ 

 

4. Nach Ziffer 2.6 wird folgende Ziffer 2.7 eingefügt: 

 

 „Für die Benutzung städtischer Internetanschlüsse wird pro Zugang ein Entgelt 

von 10,00 € zzgl. MwSt. erhoben.“ 

 

5. Die bisherige Ziffer 2.7 wird Ziffer 2.8. 

 

6. Die bisherige Ziffer 2.8 wird Ziffer 2.9. 
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Artikel 2 

 

Diese Ordnung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Kassel, den  

 

Stadt Kassel - Der Magistrat  

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Anlage 2 

ALTE FASSUNG NEUE FASSUNG 

2.2 Das Entgelt beträgt bei Sportveranstaltungen 10 v. H. der Nettoeinnahme 

aus dem Verkauf der Eintrittskarten.  

 Die Mindestentgelte betragen pro Stunde  

2.21 für das Auestadion 300,00 €  

2.22 für die Hessenkampfbahn 60,00 €  

2.23 für die übrigen Sportplätze und Kleinspielfelder 40,00 €  

2.24 bei Durchführung von Turnieren pro teilnehmende Mannschaft 

10,00 € 

2.2 Das Entgelt beträgt bei Sportveranstaltungen 10 v. H. der Nettoeinnahme 

aus dem Verkauf der Eintrittskarten.  

 Die Mindestentgelte betragen pro Stunde  

2.21 für das Auestadion 300,00 €  

2.22 für die Hessenkampfbahn 60,00 €  

2.23 für die übrigen Sportplätze und Kleinspielfelder 40,00 €  

2.24 bei Durchführung von Turnieren pro teilnehmende Mannschaft 

10,00 €. 

2.25 Wenn das Entgelt nach Ziffer 2.24 das Entgelt nach Ziffer 2.21 bis 

2.23 übersteigt, wird bei Durchführung gemeinnütziger oder 

jugendpflegerischer Veranstaltungen nach Ziffer 2.21 bis 2.23 

abgerechnet. 

2.3 Bei Fußballspielen Kasseler Vereine mit Lizenzspieler- oder 

Vertragsamateurstatus werden abweichend von Ziffer 2.2 folgende 

Entgelte erhoben:  

2.31 Bei Freundschafts-, Serien- und Aufstiegsspielen  

 Bis zu 3.000 Zuschauer = 2 %  

 von 3.001 bis 7.000 Zuschauer = 5 %  

 von 7.001 bis 11.000 Zuschauer = 6 %  

 von 11.001 bis 15.000 Zuschauer = 7 %  

 über 15.000 Zuschauer = 8 %  

 der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der Eintrittskarten 

einschließlich Dauerkarten.  

2.32 Bei Pokalspielen 10 % der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der 

Eintrittskarten.  

2.33 Die Entgelte gem. Ziffer 2.2 bis 2.32 werden zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.  

2.34 Als Nettoeinnahme im Sinne der Ziffern 2.2, 2.31 und 2.32 gilt der 

um die gesetzliche Umsatzsteuer bereinigte Erlös aus dem Verkauf 

der Eintrittskarten. 

2.3 Bei Fußballspielen Kasseler Vereine mit Lizenzspieler- oder 

Vertragsamateurstatus werden abweichend von Ziffer 2.2 folgende 

Entgelte erhoben:  

2.31 Bei Freundschafts-, Serien- und Aufstiegsspielen  

 Bis zu 3.000 Zuschauer = 2 %  

 von 3.001 bis 7.000 Zuschauer = 5 %  

 von 7.001 bis 11.000 Zuschauer = 6 %  

 von 11.001 bis 15.000 Zuschauer = 7 %  

 über 15.000 Zuschauer = 8 %  

 der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der Eintrittskarten 

einschließlich Dauerkarten.  

2.32 Bei Pokalspielen 10 % der Nettoeinnahme aus dem Verkauf der 

Eintrittskarten.  

2.33 Die Entgelte gem. Ziffer 2.2 bis 2.32 werden zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.  

2.34 Als Nettoeinnahme im Sinne der Ziffern 2.2, 2.31 und 2.32 gilt der 

um die gesetzliche Umsatzsteuer bereinigte Erlös aus dem Verkauf 

der Eintrittskarten. 

2.35 Zusätzlich wird ein Catering-Entgelt von 0,13 € pro Zuschauer 

erhoben. 
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 2.7 Für die Benutzung städtischer Internetanschlüsse wird pro Zugang ein 

Entgelt von 10,00 € zzgl. MwSt. erhoben. 

2.7 Der Veranstalter hat dem Sportamt unverzüglich, spätestens aber 8 Tage 

vor der Veranstaltung, schriftlich mitzuteilen, wenn trotz Abschluss des 

Gebrauchsüberlassungsvertrages die Sportplatzanlage nicht in Anspruch 

genommen wird.  

 Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung ist der Veranstalter verpflichtet, das 

vertraglich vereinbarte Mindestentgelt sowie der Stadt entstehende 

Kosten zu zahlen.  

 Sofern die Stadt durch eine anderweitige Überlassung am vorgesehenen 

Veranstaltungstag entsprechende Einnahmen erzielt, wird der 

Veranstalter hiervon freigestellt. 

2.8 Der Veranstalter hat dem Sportamt unverzüglich, spätestens aber 8 Tage 

vor der Veranstaltung, schriftlich mitzuteilen, wenn trotz Abschluss des 

Gebrauchsüberlassungsvertrages die Sportplatzanlage nicht in Anspruch 

genommen wird.  

 Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung ist der Veranstalter verpflichtet, das 

vertraglich vereinbarte Mindestentgelt sowie der Stadt entstehende 

Kosten zu zahlen.  

 Sofern die Stadt durch eine anderweitige Überlassung am vorgesehenen 

Veranstaltungstag entsprechende Einnahmen erzielt, wird der 

Veranstalter hiervon freigestellt. 

2.8 Die Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen bleibt hiervon unberührt. 2.9 Die Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen bleibt hiervon unberührt. 
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Überprüfung Satzungen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert zu berichten, wie viele der 101 in Kraft 

befindlichen Satzungen und Ordnungen in den letzten 3 Jahren tatsächlich zur 

Anwendung gekommen sind. Außerdem ist zu prüfen, welche Satzungen und 

Ordnungen tatsächlich noch weiterhin notwendig sind. Über das Ergebnis der 

Prüfungen ist im Ausschuss zu berichten. 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Überleitung des documenta Archivs zur documenta GmbH 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das derzeit als Abteilung im Kulturamt geführte documenta Archiv wird zum  

1. Januar 2016  in die documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-

GmbH  übergeleitet. Dem Abschluss der als Anlage beigefügten 

Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Kassel und dem Land Hessen 

wird zugestimmt. 

 

 

Begründung: 

 

Das documenta Archiv in Kassel wurde 1961 von der Stadt Kassel als  Abteilung 

des städtischen Kulturamts gegründet.  

 

Nach jeder documenta gibt die documenta und Museum Fridericianum 

Veranstaltungs-GmbH (documenta GmbH) das im Laufe der Vorbereitungen für die 

jeweilige Ausstellung entstandene Material, wie Korrespondenzen, 

Zeitungsausschnitte, Einladungskarten, Ausstellungspläne, Bild- und Tonmaterial 

usw. an das documenta Archiv ab, um es von dort erschließen zu lassen und damit 

die öffentliche Zugänglichkeit zu gewährleisten. Umgekehrt greifen von jeher die 

künstlerischen Leitungen der documenta auf das aufbereitete Material im 

documenta Archiv zur Vorbereitung der jeweiligen Kunstausstellung zu.  

 

Durch den kontinuierlichen Aufbau seines Literatur- und Medienbestandes zählt 

das documenta Archiv zu den umfangreichsten Dokumentationszentren für die 

Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts in Deutschland.  

Die bisher zur Verfügung stehenden  Ressourcen versetzen das Archiv nicht 

annähernd in die Lage, die Standards eines wissenschaftlichen Archivs zu erfüllen 

und es bleibt damit weit hinter seinem möglichen Wirkungsgrad zurück. 

 

Die Stadt Kassel strebt seit längerem an, die documenta auch zwischen den 

Ausstellungsjahren  im öffentlichen Bewusstsein zu halten und Kassel verstärkt als 
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2 von 2 Ort zeitgenössischer Kunst bzw. Kunstforschung zu profilieren (s. Beschlüsse der 

Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2007 zur „Kooperationsvereinbarung 

Kultur“ und vom 25.01.2010 zur Einrichtung eines „documenta Zentrums“). 

 

Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst unterstützt dieses Ziel, und das 

Land Hessen hat eine Förderung des documenta Archivs als Teil der documenta 

GmbH ab 2016 in Höhe von 500.000 € in Aussicht gestellt.  

 

Ab  dem 1. Januar 2016 soll daher das documenta Archiv seine Arbeit unter dem 

Dach der documenta GmbH fortführen. Die damit einhergehende verbesserte 

finanzielle Ausstattung des Archivs dient dem Ziel, der internationalen Bedeutung 

dieser einzigartigen Institution gerecht zu werden und es in Kooperation mit der 

Universität Kassel zu einem documenta Institut weiterzuentwickeln.  

 

Die von städtischer Seite erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von  

max. 500.000 € jährlich werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für die 

Jahre 2016 ff. berücksichtigt. Die Stadt Kassel und das Land Hessen werden die 

erforderlichen Änderungen im Gesellschaftervertrag der documenta GmbH 

vornehmen. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat,    

Obere Königsstraße 8, 34112 Kassel 

 

nachfolgend – Stadt Kassel- 

und dem Land Hessen, vertreten durch Minister Rhein, Hessisches Ministerium für           

Wissenschaft und Kunst, Rheinstraße 23-25, 65185 Wiesbaden 

nachfolgend – Land Hessen- 

 

zur Übergabe des documenta Archivs 

an die documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH 

 

Präambel 

Die documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH (documenta GmbH) ist eine 

gemeinnützige Gesellschaft, die von der Stadt Kassel und dem Land Hessen als Gesellschafter 

zu gleichen Teilen getragen und finanziert und zudem durch die Kulturstiftung des Bundes  

finanziell unterstützt wird. Die documenta gilt als eine der bedeutendsten und weltweit am 

meisten beachteten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Ins Leben gerufen wurde sie 1955 

von dem Künstler und Kunsterzieher Arnold Bode in Kassel. 

Das documenta Archiv in Kassel – 1961 auf eine Initiative von Arnold Bode gegründet – ist eine 

Abteilung des städtischen Kulturamts und dient der Archivierung, Dokumentation und wissen-

schaftlichen Bearbeitung der modernen und zeitgenössischen Kunst mit einem Schwerpunkt 

zur Geschichte der documenta. Es zählt durch den kontinuierlichen Aufbau seines Literatur- 

und Medienbestandes zu den umfangreichsten Dokumentationszentren für die Kunst des      

20. und 21. Jahrhunderts in Europa. Neben dem Informationsauftrag zur Gegenwartskunst 

bildet die Archivierung der documenta-Akten eine seiner grundlegenden Aufgaben.                

Das documenta Archiv stellt mit seiner Spezialbibliothek zur Kunst der Gegenwart und seiner 

Dokumentation der Ausstellungsgeschichte die materielle Grundlage jeder Beschäftigung mit 

der documenta dar. 

Von 2016 an soll das documenta Archiv seine Arbeit unter dem Dach der documenta GmbH 

fortführen. Die damit einhergehende bessere finanzielle Ausstattung des Archivs dient dem 

Ziel, der internationalen Bedeutung dieser einzigartigen Institution gerecht zu werden. Die 

documenta und ihre Geschichte soll zwischen den alle fünf Jahre stattfindenden Ausstellungen 

in stärkerem Maße erlebbar sein, indem aus dem Archiv heraus Publikationen, Fachtagungen, 

Seminare bzw. kunstpädagogische Angebote und Ausstellungen zur aktuellen Gegenwarts-

kunst entwickelt werden. 

 



§ 1 – Gegenstand der Kooperationsvereinbarung 

(1) Das documenta Archiv soll ab dem 1. Januar 2016 Bestandteil der documenta GmbH 

werden. 

(2) Das documenta Archiv soll ab dem Geschäftsjahr 2016 im Erfolgsplan 5 des Wirt-

schafts- und Finanzplans der documenta GmbH geführt werden. Die Vertragsparteien 

werden die erforderlichen Änderungen im Gesellschaftervertrag der documenta GmbH 

vornehmen.  

 

§ 2 - Zuwendungen der Vertragsparteien 

(1) Das Land Hessen und die Stadt Kassel beabsichtigen der documenta GmbH im Rahmen 

des geltenden Haushaltsrechts die zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des 

documenta Archivs erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt bis zu einer Million  

Euro p.a. als Zuwendungen zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Zuwendungen der jeweiligen Vertragsparteien bestimmen sich nach dem Verhältnis 

ihrer Geschäftsanteile. Abweichungen hiervon können im Einzelfall aufgrund einer 

schriftlichen besonderen Vereinbarung zugelassen werden. 

(3) Die Zuwendungen der Vertragsparteien stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung 

des Haushaltsgesetzgebers zu den Haushaltsplänen des Landes Hessen und der         

Zustimmung der Gremien der Stadt Kassel einschließlich der Genehmigung durch die 

Aufsichtsbehörde zu den Haushaltsplänen der Stadt Kassel. 

 

§ 3 – Räumliche Unterbringung 

(1) Die Stadt Kassel plant, der documenta GmbH die Räume im Erdgeschoss des Kulturhau-

ses Dock 4 (Untere Karlsstraße 4, 34117 Kassel) unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Stadt Kassel beabsichtigt, die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb 

der Räume im Erdgeschoss des Kulturhauses Dock 4 (Bauunterhalt, Hauspersonal und 

Hausbewirtschaftung) für den Zeitraum der ausschließlichen Nutzung durch das docu-

menta Archiv zu tragen. 

(3) Eine entsprechende Vereinbarung wird die Stadt Kassel mit der documenta GmbH    

abschließen. 



§ 4 – Sammlung des documenta Archivs 

(1) Die Sammlung des documenta Archivs und alle sonstigen Objekte, die sich bis dato in 

den von der Abteilung documenta Archiv für die Kunst des 20. und 21. Jahrhundert des 

Kulturamts der Stadt Kassel betreuten Beständen befinden, sollen der documenta 

GmbH im Wege der Leihe zum 1.01.2016 überlassen werden. 

(2) Eine entsprechende Vereinbarung wird die Stadt Kassel mit der documenta GmbH   

abschließen. 

 

§ 5 – Personalgestellung 

(1) Die Stadt Kassel beabsichtigt, ihre Beschäftigten der Abteilung documenta Archiv des  

Kulturamts der Stadt Kassel der documenta GmbH im Rahmen einer Arbeitnehmer-

überlassung zur Verfügung zu stellen. Der gesondert mit der documenta GmbH abzu-

schließende Personalgestellungsvertrag soll die hiermit verbundenen personalrechtli-

chen Rahmenbedingungen regeln.  

 (2) Ersatzeinstellungen nach Personalfluktuation werden nicht mehr durch die Stadt Kassel 

erfolgen. Die Abteilung documenta Archiv des Kulturamtes der Stadt Kassel verfügt 

zum 1.01.2016 über 4,5 Vollzeitäquivalente (VZÄ).  

 

§ 6 – Evaluation 

(1) Das Land Hessen und die Stadt Kassel werden auf die documenta GmbH einwirken, dass 

diese die Arbeit des documenta Archivs auf der Grundlage dieser Vereinbarung bis zum 

31. Dezember 2019 evaluiert. Dabei soll auch untersucht werden, ob das documenta 

Archiv in einer anderen, von der documenta GmbH unabhängigen, Rechtsform fortge-

führt werden kann. 

(2) Mittelfristig verfolgen das Land Hessen und die Stadt Kassel das Ziel, das documenta 

Archiv zu einem eigenständigen, aber mit Hochschulen und anderen Einrichtungen eng 

kooperierenden, Forschungsinstitut weiter zu entwickeln. 

 



§ 7 – Schlussvorschriften 

(1)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner 

werden sich in einem solchen Fall in gegenseitigem Einvernehmen um eine Vertragser-

gänzung im Sinne des ursprünglich Gewollten bemühen. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel. Mündliche Neben-

abreden bestehen nicht. 

 

Das Hessische Ministerium  Der Magistrat der Stadt Kassel 

für Wissenschaft und Kunst  

 

Wiesbaden, den    Kassel, den    

 

 

Boris Rhein     Bertram Hilgen   Dr. Jürgen Barthel  

Staatsminister    Oberbürgermeister  Stadtkämmerer  
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Nationales Projekt des Städtebaus-Wilhelmshöher Allee 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Auf der Grundlage der in der Anlage 2 beigefügten Vorhabenbeschreibung 

folgt die Stadt Kassel dem Projektaufruf 2015 des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mit einem Antrag zur 

Aufnahme in das Bundesprogramm - Förderung von Investitionen in nationale 

Projekte des Städtebaus -.“ 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1) sowie die Vorhabenbeschreibung  

(Anlage 2) sind beigefügt. 

 

Die Bau- und Planungskommission hat der Vorlage in ihrer Sitzung am  

06. Mai 2015, der Magistrat hat der Vorlage am 18. Mai 2015 mit Ergänzung 

zugestimmt (Anlage 2, S.2, Pkt. 4). 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel über 

ganztätige Angebote im Pakt für den Nachmittag 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadt Kassel schließt die beigefügte Kooperationsvereinbarung mit dem 

Land Hessen über ganztägige Angebote im Pakt für den Nachmittag.  

 

Durch die vertragliche Vereinbarung von Stadt Kassel und Land Hessen soll die 

Verzahnung von staatlichem Schulsystem und Schul- und Jugendhilfeträger  

und die  Umsetzung einer Bildungs- und Betreuungsgarantie an 

Grundschulstandorten  in der Zeit von 7.30 Uhr bis 17 Uhr umgesetzt werden.  

Grundlage ist das kommunale Rahmenkonzept Ganztag an 

Grundschulstandorten. Die Umsetzung des Paktes für den Nachmittag wird 

unterstützt durch eine kommunale Koordinationsstelle und durch geeignete 

Fachkräfte der sozialen Arbeit an den Ganztagsstandorten.  

 

Die zweijährige Pilotphase beginnt zum 1.9.2015 und wird zum Schuljahr 

2017/18 in den Regelbetrieb überführt. 

 

 

Begründung: 

 

Der Pakt für den Nachmittag ist ein integriertes Kooperationsmodell für Bildung 

und Betreuung an Grundschulen. In den vergangen Jahren musste ein stetig 

wachsender Bedarf an Betreuung durch die Kommune abgedeckt werden. Der Pakt 

für den Nachmittag begrenzt den weiteren Ausbau von Hortangeboten an diesen 

Grundschulstandorten.  Bildungsbenachteiligten Kindern ermöglicht der Pakt für 

den Nachmittag zusätzliche Förderung und bessere Teilhabechancen durch die 

Ganztagsangebote. 

 

Mit Magistratsbeschluss  vom 1. Dezember 2014 wurde  die Umsetzung einer 

Bildungs- und Betreuungsgarantie an Grundschulstandorten ab dem 1.September 

2015 unter Einbindung der bisherigen SchubS- Kräfte gemeinsam mit dem Land 
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438/2014).  

 

Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist Kassel eine von sechs Pilotregionen im 

Rahmen des „Pakts für den Nachmittag“.  Die vom Hessischen Kultusministerium 

geleitete Steuergruppe (HKM, Pilotschulträger und zuständige Staatliche 

Schulämter, Hess. Sozialministerium, Hess. Innenministerium, Hess. 

Finanzministerium, Rechnungshof) hat  eine Rahmenvereinbarung erarbeitet, die 

ab dem Schuljahr 2015/16 Grundlage für eine Vertragsgestaltung zwischen der 

Stadt Kassel und dem Hessischen Kultusministeriums sein soll. Die Muster-

Rahmenvereinbarung ist in der Anlage beigefügt und ist Bestandteil des 

Beschlusses. Das Rechtsamt der Stadt Kassel hat diese Muster-

Rahmenvereinbarung geprüft und hat hinsichtlich des Inhaltes und Abschlusses der 

vorgelegten Kooperationsvereinbarung keine rechtlichen Bedenken. 

 

Die Umsetzung des Paktes für den Nachmittag soll zum 1. September 2015 in den 

Pilotregionen beginnen.  Sie beginnt mit  einer zweijährigen Pilotphase,  in denen 

die Versorgung der Standorte mit Ganztagsressourcen seitens des Landes auf der 

Grundlage eines Schülerfaktors gesichert ist. Die Umsetzung der Vereinbarung 

wird evaluiert, so dass eine Nachsteuerung möglich ist. Der Pakt für den 

Nachmittag wird ab Schuljahresbeginn 2017/18 in den Regelbetrieb überführt. 

 

In Kassel  erfüllen 13 Grundschulstandorte die Voraussetzungen und haben sich für 

eine Teilnahme am Pakt für den Nachmittag ab dem Schuljahr 2015/16 

entschieden: 

 

Schule Brückenhof-Nordshausen , Friedrich-Wöhler-Schule, Schule 

Schenkelsberg, Grundschule Waldau, Grundschule Bossental, Fridtjof-Nansen-

Schule, Losseschule, Schule Am Wall, Ernst-Leinius-Schule, Fasanenhofschule, 

Hupfeldschule, Schule Königstor, Valentin-Traudt-Schule. 

 

Weitere Grundschulstandorte können aufgenommen werden, wenn die 

Voraussetzungen für eine Aufnahme in den Ganztag erfüllt sind. 

 

Das künftige Format der Profil 1+ Schulen in Kassel ist angelehnt an die Satzung 

Grundschulkinder. Im Kasseler Konzept gestalten Schule und die Horte der 

Jugendhilfe den Ganztag gemeinsam. 

 

Ein wichtiger Bestandteil des Rahmenkonzeptes „Ganztag an 

Grundschulstandorten“ ist die kommunale Koordinierung zwischen Schul- und 

Jugendhilfeträger und Schule. Beim Pakt für den Nachmittag wird es wesentlich 

darauf ankommen, die Zusammenarbeit des schulischen Personals und der 

Kooperationspartner kohärent zu gestalten und zu qualifizieren, um für 

Schüler/innen und Eltern eine gute ergänzende Bildungs- und Betreuungsqualität 

im Rahmen des Ganztags zu erhalten. Die Umsetzung soll durch eine 
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werden.  

Das Land Hessen setzt für den Ganztag an den 13 Grundschulstandorten insgesamt 

27 Lehrerstellen ein, davon 11,5 neue Stellen ab dem Schuljahr 2015/16. Diese 

Stellen können bis zu 2/3 des Umfangs kapitalisiert werden und stehen den 

Ganztagsschulstandorten für den Einsatz von Personal, Koordinierungs-, 

Verwaltungs- und Sachkosten  zur Verfügung. Die Stadt Kassel leistet ihren Beitrag 

an den Standorten mit den jeweiligen Horten. Es ist beabsichtigt, über die 

Erweiterung der Bildungs- und Betreuungsangebote an den Grundschulen für 

mehr Schülerinnen und Schüler in der Stadt Kassel ein bedarfsgerechtes und 

flexibles Angebot zur Verfügung zu stellen.  

Für die Sozialarbeit an Grundschulstandorten sind ab dem Schuljahr 2015/16 

insgesamt 10,25 VZÄ vorgesehen. Diese Stellen werden zu 50 % aus Landesmitteln 

und zu 50 % aus kommunalen Mitteln finanziert. Die Stadt Kassel trägt  die Hälfte 

der Personalkosten, die Sachkosten, die Personal- und Arbeitsplatzkosten der 

kommunalen Koordination und die Kosten für Personalverwaltung und 

Administration.  

Finanzielle Auswirkungen:  

 

Für den Zeitraum vom 1.9.2015 bis 31.12.2015 werden Mittel in Höhe von 

135.000 € für die Sozialarbeit an Grundschulstandorten und die kommunale 

Koordination benötigt.  

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt durch eine außerplanmäßige Bewilligung gem. 

§ 100 Abs. 1 HGO unter Teilhaushalt 40001, Kostenstelle 40000802, Sachkonto 

7299200. 

Diese wird hiermit bewilligt. 

Zur Deckung stehen Restmittel aus den im Rahmen des Bildungs- und 

Teilhabepaketes (BuT) des Bundes für den Ausbau der Schulsozialarbeit zur 

Verfügung gestellten Mittel bei -50- in Höhe von ca. 55.000 € zur Verfügung 

(Teilhaushalt 50007, Kostenstelle 50000904, Sachkonto 7299200). Der fehlende 

Betrag in Höhe von voraussichtlich 80.000 € wird aus Mitteln des Jugendamtes 

(Teilhaushalt 51002, Kostenstelle 51000141, Sachkonto 7128000) zur Verfügung 

gestellt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2015; - Liste 3/2015 - 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in 

der rückseitigen Liste 3/2015 enthaltene überplanmäßige 

Aufwendung/Auszahlung  

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von                                                18.000,00 €“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- 

und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 

24.02.2014 beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und 

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die 

Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung 

 bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall 

 unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn  

 nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden 

müssen 

 Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden  

 Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre 

auswirken und eine dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen 

Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt 

 ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll  

 

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag sind 

auf der Rückseite des Einzelantrags begründet. 
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Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18. Mai 2015 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 

 

Zusammenstellung von Einzelanträgen auf Bewilligung  

überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
 

hier: Liste 3/2015 
 

        

 
      

    
 

      
    

 
           

 
          

1. Ergebnishaushalt         

    Empfangende Seite Deckende Seite 
 

Nr. Dez. KST SK Invest.-Nr. Betrag in € KST SK Invest.-Nr. Betrag in € 
 

1 V 530 00 402 728 80 00 ./.  18.000,00 530 00 402 728 80 00 ./.  18.000,00 

 
    18.000,00     
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Durchführung der Deutschen Leichtathletik Meisterschaften 2016 in Kassel 

 

 

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadt Kassel bewirbt sich als Austragungsort für die Deutschen 

Leichtathletik Meisterschaften (DLM) im Jahr 2016, um diese im Kasseler 

Auestadion durchzuführen. Die notwendigen Haushaltsmittel sind im  

Haushalt 2016 zu veranschlagen.“ 

 

Begründung: 

 

Aufgrund der Kostenminimierung von Seiten der Stadt Kassel beim Deutschen 

Leichtathletik-Verband (DLV) für die Durchführung einer DLM, soll 2016 eine DLM 

im Kasseler Auestadion stattfinden. 

 

Für die teilweise Deckung der Kosten für Organisation und Durchführung der DLM 

wird der Stadt Kassel ein Betrag von 125.000 € vom DLV im Rechnung gestellt. Das 

Land Hessen hat sich bereiterklärt, eine 6-stellige Zuwendung für die Posten direkt 

an den DLV zu überweisen. 

 

Der Stadt Kassel entstehen Kosten für die Anschaffung von neuen, vom DLV 

geforderten Sportgeräten in Höhe von ca. 50.000 €, die nachhaltig weiter genutzt 

werden können. Weiterhin ist die Betreuung von Fachfirmen an den 

Veranstaltungstagen für die Videowand, Zeitmessanlage und HotSpot-Anlage und 

ein Elektro-Notdienst erforderlich. Angemietet werden müssen dann noch 

Gabelstapler und Elektrocars, Absperrgitter, Kabeltraversen u.a., die mit 

ca. 40.000 € eingeplant sind. 

 

An Einnahmen können ca. 20.000 € Benutzungsentgelt eingenommen werden und 

in Absprache mit dem DLV regionale Sponsoringgelder erwirtschaftet werden. 

 

An ungedeckten Kosten können zz. 50.000 – 70.000 € entstehen. 

 



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1694 

 

2 von 2 Aufgrund des verbesserten Finanzplanes und der Werbung für die Stadt Kassel im 

Olympiajahr und Nutzung des Auestadions als eines der zz. 6 Leichtathletikstadien 

in Deutschland empfehlen wir, die DLM 2016 in Kassel zu realisieren. 

 

Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 18. Mai 2015 zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 





(Bewilligungsbehörde) 

An 

Lothar Räcke 

Referatsleiter Breiten- und Leistungssport einschl. 
Gesundheitssport 

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
Friedrich-Ebert-Allee 12 
65185 Wiesbaden 
 

 Zutreffendes bitte ankreuzen   
 
Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung  

  

1 Antragsteller  

 Name 

Deutscher Leichtathletik-Verband 

 Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ Ort) 

Alsfelder Str. 27, 64289 Darmstadt 

 Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut, IBAN, BIC) 

Deutsche Bank Darmstadt 
IBAN: DE 565087 0005 00013 1185 00, BIC: DEUTDEFF508 
 

 Ansprechpartner/-in 

Norbert Brenner Telefon-Nr.: 06151 7708-25 

Telefax-Nr.: 06151 7708-78 

e-Mail-Adresse: norbert.brenner@leichtathletik.de 

   

2 Maßnahme, für die eine Zuwendung beantragt wird  

 Genaue, eindeutige Beschreibung der Maßnahme 
Falls der Platz nicht ausreicht bitte ein Beiblatt verwenden. 

Deutsche Leichtathletik Meisterschaften 2016 vom 18./1906.2016 in Kassel 

   

3 Für die unter Nr. 2 beschriebene Maßnahme wird ei ne Zuwendung in Höhe von  

  
125.000,-- 

__________________________________  € beantragt.  
 

   

4 Für die unter Nr. 2 beschriebene Maßnahme wurden bz w. werden noch folgende weitere Zu-
wendungen beantragt bzw. wurden bereits bewilligt:  

 Zuwendungsgeber, Datum u. Aktenzeichen der Bewilligung Betrag  

Stadt Kassel 
125.000,--€  

 
€  

  



 
5 Finanzierungsplan für die in Nr. 2 beschriebene M aßnahme  

5.1 Einnahmen 

 
Art der Einnahmen 

Veranschlagte Beträge  
€ 

 Beantragte Zuwendung des Landes Hessen(vgl. Nr. 3) 125.000,-- 

 Sonstige Zuwendungen (vgl. Nr. 4) 125.000,-- 

 Beiträge Dritter (z. B. erwartete Spenden)       

 Eigenmittel (Organisationsbeiträge, Logen-Verkauf) 27.500,-- 

 Eigenmittel (Sponsoring) 100.000,-- 

 Eigenmittel (Eintrittsgelder) 150.000,-- 

             

 Summe  527.500,-- 

  
5.2 Ausgaben 

 
Art der Ausgaben 

Veranschlagte Beträge  
€ 

 Vorbereitungskosten  68.000,-- 

 Promotion, Ticketing 110.000,-- 

 Organisation Side-Event Hauptmarkt 0 

 Stadionkosten 225.000,-- 

 Organisationskosten Wettkampf 41.500,-- 

 Organisationskosten DLV 25.000,-- 

 Pressekosten 35.000,-- 

 Auszeichnungen/Erinnerungen 7.500,-- 

 Sonstiges (GEMA, Shuttle, Sanitätsdienst; Steuer) 15.500,-- 

             

             

             

 Summe  527.500,-- 
 

 
6 Erklärung des Antragstellers 

 

 

Wir erklären, dass die unter Nr. 2 beschriebene Maßnahme noch nicht begonnen worden ist und dass sie auch 

nicht vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bzw. vor einer etwaigen Genehmigung des vorzeitigen 

Maßnahmebeginns in Angriff genommen wird. 

 

Wir sind für die unter Nr. 2 beschriebene Maßnahme zum Vorsteuerabzug 

� berechtigt             � nicht berechtigt. 

       

   

 Ort, Datum  Unterschrift des Zuwendungsempfängers  
 

 
 



Magistrat 

-VI-/-60- 
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Vorlage Nr. 101.17.1708 

 

 

Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen 

Straßengesetzes für eine öffentliche Verkehrsfläche im Bereich 

Kellermannstraße / Fauststraße Gemarkung Wolfsanger, Flur 19,  

Flurstück 24/37 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Einziehung der in dem beigefügten Lageplan schraffiert dargestellten 

öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich Kellermannstraße / Fauststraße, 

Gemarkung Wolfsanger, Flur 19, Flurstück 24/37 für jeglichen Verkehr wird 

zugestimmt. Ein Verkehrsbedürfnis besteht für diese Fläche nicht mehr. 

Das Wegeeinziehungsverfahren nach den Bestimmungen des Hessischen 

Straßengesetzes in der Fassung vom 08.06.2003 ist einzuleiten.“ 

 

 

Begründung: 

 

Es ist beabsichtigt, die im beigefügten Lageplan schraffiert dargestellte öffentliche 

Verkehrsfläche im Bereich Kellermannstraße / Fauststraße, Gemarkung 

Wolfsanger, Flur 19, Flurstück 24/37 gemäß § 6 Hessisches Straßengesetz für 

jeglichen Verkehr einzuziehen und zu veräußern. 

 

Ein Verkehrsbedürfnis für diese Fläche besteht nicht mehr. 

 

Die Stellungnahmen der Fachämter, der städtischen Eigenbetriebe, der 

Versorgungsträger und der Polizei liegen vor. Es wurden keine grundsätzlichen 

Einwände erhoben.  

 

Der Ortsbeirat Fasanenhof hat der geplanten Wegeeinziehung in seiner Sitzung am 

05.05.2015 zugestimmt. Die Bau- und Planungskommission hat der Vorlage in 

ihrer Sitzung am 06.05.2015 zugestimmt, der Magistrat am 18.05.2015. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 





 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1710 

 

 

Lichtinstallation an Denkmälern 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, im Rahmen der Erneuerung der Königsstraße den 

Beschluss Nr. 101.17.159 der Stadtverordnetenversammlung vom 07.11.2011 

umzusetzen, wobei die Denkmäler/Statuen im Innenstadtbereich abends bis 

Mitternacht zu beleuchten sind.  

Zudem soll in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Beleuchtung 

denkmalgeschützter Bauwerke  und der Wege auf dem Friedrichsplatz erfolgen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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